
PSNV-NET Plus

 Gemeinsam. 
 Wirksam. 
 Resilient. 
Neue Chancen für die  
Psychosoziale Notfallversorgung 

Integriertes Berliner Gesamtkonzept für die 
Psychosoziale Notfallversorgung in Großschadenslagen

Mika Moeller
Vincenz Leuschner
Olaf Neumann

Berlin, Dezember 2024



Impressum
Förderung

IFAF – Institut für angewandte Forschung Berlin e.V., 2023

Herausgeber:innen 

Dr. M. Moeller, Prof. Dr. V. Leuschner, Prof. Dr. O. Neumann

Layout/Infografiken/Illustration

fachwerkler.de

ISBN 978-3-949490-03-3

https://doi.org/10.58123/aliceopen-662

Projektpartner:innen

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,

Alice Salomon Hochschule Berlin,

Notfallseelsorge/Krisenintervention Berlin

Polizei Berlin



Seite 3

1  Einleitung  4

2  Grundlagen  7

 2.1   Die resiliente(re) Stadtgesellschaft als Ziel  7

 2.2   Gelingende psychosoziale Unterstützungsarbeit als Forschungsgegenstand  11

 2.3   Großschadenslage als Ausgangspunkt   14

3  Rahmenkonzept  18

 3.1   Kontext und Rahmenbedingungen  18

 3.2   Akteure 19 

4  Unterstützende Prozesse 24

 4.1   Vor der Lage 24

 4.2.   Alarmierung und Bereitstellung PSNV 27

 4.3   Psychosoziale Notfallkompetenz 28

 4.4   Psychosoziale Akuthilfe 30

   4.4.1  Einsatzprozesse 30

   4.4.2  Führungs- und Koordinationsprozesse 32

 4.5   Weitervermittlung in mittel- und langfristige Hilfen 33

 4.6   Nachbereitung 36

5  Zusammenfassung  37

Literatur 40

Inhalt



Seite 4

Der Konsensus-Prozess von 2007 bis 2010 war 

ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu 

gemeinsamen, länderübergreifenden Qualitäts-

standards und Leitlinien in der Organisation der 

Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) (BBK, 

2012). Hier nahm der Prozess einer koordinierten 

Entwicklung der Qualität der PSNV in der Bundes-

republik seinen Ausgangspunkt. Dieser wird durch 

jährliche Qualitätssymposien flankiert, welche 

durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe (BBK) organisiert werden. 

Das Attentat auf den Berliner Breitscheidplatz 

2016 stellt für Berlin und darüber hinaus eine 

Zäsur auf diesem Weg dar, die die Notwendigkeit 

vorausschauender Ausrichtung der lokalen 

Netzwerke zur polizeilichen und nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr auf Großschadenslagen und 

damit verbundener Mangelversorgung eindring-

lich ins Bewusstsein der handelnden Akteure und 

politischen Entscheider brachte. Darüber hinaus 

sind Fragen der psychosozialen Unterstützung der 

Einsatzkräfte in den Fokus der beteiligten Berliner 

Organisationen geraten. 

Im IFAF1-Verbundprojekt PSNV-NET wurde die 

Zusammenarbeit, konkrete Arbeitsweise und 

Ausgestaltung der PSNV in der Akutphase einer 

Großschadenslage (GSL) anhand des 

1  Das IFAF Berlin ist ein Zusammenschluss der vier staatlichen 
Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur 
Bündelung ihrer Forschungskompetenz. Das IFAF Berlin un-
terstützt angewandte und interdisziplinäre Forschung zu den 
gegenwärtigen Herausforderungen des öffentlichen Lebens in 
Berlin im Rahmen einer jährlichen Projektförderung. Ziel ist es 
öffentliche Zugänge zu Hochschulwissen sowie soziale, tech-
nologische und wirtschaftliche Lösungen zu entwickeln, die die 
Zukunft unserer Gesellschaft mitgestalten.

Inter ventions geschehens nach dem Anschlag auf 

dem Berliner Breitscheidplatz 2016 rekonstruk-

tiv untersucht. Aus der Analyse wurden konkrete 

Organisationsentwicklungsimpulse für Notfall-

seelsorge/Krisenintervention Berlin (NFS/KIT Berlin) 

abgeleitet2 und weitergehende Empfehlungen für 

die künftige Organisation, die operative Arbeits-

weise und den Umgang mit Schnittstellen gege-

ben (Neumann et al., 2021).

Die daraus abzuleitende Konsequenz lautete,  

dass sowohl die Einsatzstrukturen als auch 

das methodische Handeln in der Akutphase 

einer Großschadenslage weiterentwickelt und 

eingeübt werden müssten. Hierfür wurden in der 

Handreichung für Einsatzkräfte der PSNV erste 

Vorschläge unterbreitet, wie etwa (1) die regel-

hafte Einrichtung von PSNV-Bereitstellungsräu-

men, (2) verschiedene dezentrale Kontaktstellen 

für Betroffene, (3) eine dezentrale Einsatzkoordi-

nation, (4) die Verwendung von Ersthelferkarten, 

(5) die Erarbeitung von Einsatzroutinen für die 

Großschadenslage, die sich von der klassischen 

Eins-zu-eins-Betreuung unterscheiden und (6) Su-

pervision als verbindliches Reflexionsinstrument. 

Noch während der Laufzeit des Verbundprojektes 

veränderten sich die Rahmenbedingungen für die 

Arbeit der PSNV in Folge des Attentates am Breit-

scheidplatz in vielerlei Hinsicht: Zum einen wurde 

in Deutschland die Funktion eines nationalen  

2  An dieser Stelle sei ausdrücklich der Organisationsentwick-
lerin Gabriele Besser gedankt, die sich mutig als Teil des Pro-
jektteams auf diese innovative Verknüpfung zwischen wissen-
schaftlicher Analyse und Praxisentwicklung eingelassen hat. 
Auch Friedericke Sommer sei für Ihre Arbeit als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im Projektteam an dieser Stelle gedankt.

1  Einleitung

Einleitung
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Einleitung

Opferbeauftragten eingeführt und speziell im 

Land Berlin wurde auch eine „Zentrale Anlauf-

stelle für Betroffene von Terroranschlägen und 

Großschadensereignissen und deren Angehörige” 

für längerfristige Hilfestellungen eingerichtet. 

Im Bereich der polizeilichen Gefahrenabwehr sind 

in Reaktion auf eine Nachbereitung des Einsatz-

es (Der Polizeipräsident in Berlin, 2019) ebenfalls 

Strukturveränderungen vorgenommen worden, 

so etwa die Einführung der polizeilichen Einsatz-

lage „LebEL” (lebensbedrohliche Einsatzlage), die 

Einführung eines polizeilichen Einsatzabschnitts 

„Betreuung” bei der Berliner Polizei, Neuregelun-

gen des Zusammenspiels mit der PSNV bei der 

Identifizierung von getöteten Personen und der 

Überbringung von Todesnachrichten an Ange-

hörige und auch eine neue Struktur der polizei-

lichen Einsatznachsorge (PSNV-E). 

Besonders hervorzuheben ist jedoch die, unter 

Beteiligung der wissenschaftlichen Leitungen des 

Projektes PSNV-NET (Prof. Dr. Leuschner / Prof. Dr. 

Neumann) erfolgte, Erarbeitung und Einführung 

eines PSNV-Gesetzes im Land Berlin (PSNVG vom 

27. August 2021), das explizit auf die Akutlage 

fokussiert. Das erste PSNV-Gesetz in der Bundes-

republik ist ein herausragendes Beispiel für einen 

partizipativen Entwicklungsprozess und der viel-

fach geforderten Zusammenarbeit von Politik, 

Praxis und Wissenschaft.

Auch in der Berliner Feuerwehr wurden umfang-

reiche Anstrengungen unternommen, um die ge-

machten Einsatzerfahrungen in Zusammenhang 

mit dem Terroranschlag am Breitscheidplatz in 

einen organisationalen Lernprozess zu überset-

zen. Ein Ergebnis ist sicherlich, dass der im PSNV 

vorgesehene Landesbeauftragte PSNV in der 

Berliner Feuerwehr (hier: in der Abteilung Einsatz-

vorbereitung Rettungsdienst) angesiedelt ist.

Auch der Arbeitskreis Psychosoziale Notfallver-

sorgung in Berlin (AK PSNV) ist an diesen Entwick-

lungsprozessen aktiv beteiligt und ein zentraler 

Berliner Netzwerkknotenpunkt. Insbesondere 

hervorzuheben ist, dass der Arbeitskreis über die 

Gründungsmitgliedsorganisationen hinaus kon-

tinuierlich erweitert wurden, je diverser sich die 

Anlässe für Großschadenslagen darstellten. Heute 

umfasst der AK PSNV solche zentralen Institu-

tionen und Organisationen wie die Evangelische 

Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

(EKBO) und Erzbistum Berlin, JUH, MHD, ASB, Polizei, 

Feuerwehr, Innenverwaltung, Gesundheitsverwal-

tung, Berliner Krisendienst, Opferbeauftragter, 

Justizverwaltung, Bildungsverwaltung, DLRG, DRK, 

Muslimische Notfallseelsorge Berlin, Vertretung 

der Sozialpsychiatrischen Dienste Berlin und die 

Unfallkasse Berlin.

Auf der Basis dieser teilweise unabhängig vonein-

ander stattgefundener Entwicklungen haben 

PSNV-Akteure, besonders in Großschadenslagen, 

heute gänzlich andere Ausgangsbedingungen als 

noch 2016, was sich bei einigen MANV3-Lagen der 

letzten Jahre z.B. dem SUV-Unfall in Berlin Mitte 

2019 oder der Amokfahrt am Berliner Tauentzien 

2022 bereits zeigte. 

3  Massenanfall von Verletzten
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Vor diesem Hintergrund sollten die im Projekt 

PSNV-NET unterbreiteten Empfehlungen4 im 

Rahmen des IFAF-Transfer-Projektes5 PSNV-NET 

Plus6 auf ihre Machbarkeit unter den aktuellen 

rechtlichen Rahmenbedingungen und in der 

Zwischenzeit gewonnenen Einsatzerfahrungen hin 

untersucht werden und entsprechend der neuen 

Ausgangsbedingungen konkretisiert und detailliert 

werden. Dabei wurde der Fokus erweitert, indem 

neben dem Netzwerk der Notfallseelsorge/Krisen-

intervention Berlin (NFS/KI Berlin), in dem acht Or-

ganisationen der PSNV zusammenarbeiten, auch 

die Polizei Berlin als Partner eingebunden wurde. 

Dies erfolgte, weil in der Akutlage, insbesonde-

re im Übergang zur mittelfristigen Versorgung, 

wesentliche Schnittstellen identifiziert wurden. 

Die zentrale Fragestellung des Transferprojektes 

PSNV-NET Plus lautete daher: Inwiefern und auf 

welche Weise sind die Empfehlungen zum Han-

deln der PSNV in Großschadenslagen unter den 

spezifischen Berliner Rahmenbedingungen um-

setzbar und machbar?

4   https://opus4.kobv.de/opus4-ash/frontdoor/index/index/
docId/360

5  Das Institut für angewandte Forschung (IFAF) hat mittler-
weile drei Förderlinien (IFAF EXPLORATIV / IFAF VERBUND / IFAF 
TRANSFER) mit Blick auf die Entwicklungsbedarfe der Praxis 
und der besonderen Rolle der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften in dieser Ko-Kreation entwickelt, die als „Drei-
klang” einen „Beitrag zur strategischen Entwicklung der Kom-
petenzfelder und damit zur Innovationspolitik Berlins leisten, 
die darauf abzielt, Kompetenzfelder in einen breiten Kontext 
regionaler Wertschöpfung zu integrieren.” (Förderstatut IFAF 
2020, S.1) Auch innovative Auswahlkriterien sind Teil dieser Ent-
wicklung (siehe bspw. Teil-randomisiertes Losverfahren in der 
Förderlinie IFAF EXPLORATIV) und unterstreichen die Innovati-
onskraft dieser Berliner Forschungseinrichtung.

6  https://www.ifaf-berlin.de/projekte/psnv-net-plus/

Um diese komplexe Fragestellung zu beantworten 

wurden insgesamt sieben Interviews mit verschie-

denen Akteuren der Polizei Berlin und Hessen, 

Berliner Feuerwehr und Rettungsdienst, Krisen-

intervention/Notfallseelsorge und der Zentralen 

Anlaufstelle für Betroffene von Terroranschlägen 

und Großschadenslagen und deren Angehörigen 

geführt. Um die verschiedenen Perspektiven auf 

das Handlungsfeld, gelingende Praktiken und 

weitere Handlungsbedarfe erfassen zu können, 

wurde eine qualitative Datenanalyse durchge-

führt (Miles et al., 2014).   

Im Ergebnis entstand das vorliegende Berliner 

Gesamtkonzept für die Psychosoziale Notfallver-

sorgung in Großschadenslagen. Es integriert die 

zuvor benannten Entwicklungen und Einsatzer-

fahrungen. Dieses Gesamtkonzept bietet eine um-

fassende Analyse und praxisnahe Empfehlungen 

zur Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) in 

Großschadenslagen. Der Text gliedert sich in drei 

Hauptteile: Grundlagen und Zielsetzungen, die 

Beschreibung des entwickelten Rahmenkonzepts 

sowie die unterstützenden Prozesse in verschie-

denen Phasen der Einsatzlagen.

Das Konzept richtet sich an alle politisch und 

administrativen Verantwortlichen für die Psycho-

soziale Notfallversorgung in Berlin, insbesondere 

den Landesbeauftragten und den gesetzlich 

vorgesehenen Beirat Psychosoziale Notfallver-

sorgung.

Einleitung
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Grundlagen

2  Grundlagen

Das vorliegende integrierte Gesamtkonzept versteht sich als ganzheitliches und anpassungsfähiges  

Modell, das auf den Rahmenbedingungen der beteiligten Akteure basiert. Es reagiert auf die Heraus-

forderungen der Psychosozialen Notfallversorgung bei Großschadenslagen, indem es präventive 

Maßnahmen, Soforthilfe, langfristige Unterstützung und kontinuierliche Evaluation miteinander verknüpft.

2.1  Die resiliente(re) Stadtgesellschaft als Ziel

Das Ziel des vorliegenden Gesamtkonzeptes 

liegt darin, einen Beitrag zur Aufrechterhaltung 

und Weiterentwicklung der Resilienz der Berliner 

Stadtgesellschaft im Umgang mit Großschadens-

ereignissen zu leisten. Doch was verstehen wir 

unter Resilienz, speziell bezogen auf eine Stadt-

gesellschaft? „Resilienz beschreibt die Fähigkeit 

eines Systems, einer Gemeinschaft oder einer Ge-

sellschaft, sich rechtzeitig und effizient den Aus-

wirkungen einer Gefährdung widersetzen, diese 

absorbieren, sich an sie anpassen, sie umwandeln 

und sich von ihnen erholen zu können.” (United 

Nations, 2016 übersetzt in BMI, 2022, S. 17). In seiner 

ursprünglichen Verankerung in der Psychologie, 

geht das Konzept der Resilienz über defizitorien-

tierte Modelle hinaus, die lediglich Erklärungen 

für psychopathologische Entwicklungen liefern, 

und macht Aussagen darüber, warum Individuen 

trotz risikoreicher Bedingungen nicht erkranken, 

schneller wieder gesunden und positive Entwick-

lungen aufweisen. Im deutschen Sprachraum wird 

es vor allem individualpsychologisch rezipiert. Der 

Ausgangspunkt des Konzeptes liegt in einer Studie 

in den 50er Jahren: „Die Kauai-Studie von Emmy 

Werner und ihrem Team (Werner & Smith, 1992) ist 

die bekannteste und umfassendste Studie, in der 

die gesamte Kohorte der 1955 auf der hawaiia-

nischen Insel Kauai geborenen Kinder über einen 

Zeitraum von 32 Jahren hinweg wissenschaftlich 

begleitet wurde. Die Studie kommt zu dem damals 

überraschenden Ergebnis, dass manche Kinder 

trotz ausgeprägter Risiken gesund geblieben sind 

und zu gesunden Erwachsenen heranwuchsen. 

Auch in anderen Studien wurde deutlich, dass 

Resilienz ein verbreitetes Phänomen ist und Kinder 

große Bewältigungsfähigkeiten sowie Anpassungs-

fähigkeiten besitzen.” (Lenz, 2023, S. 419)

Die Nähe zum salutogenetischen Ansatz ("Was 

fördert ein Gesundwerden, statt was macht 

krank?") fällt ins Auge. Bezogen auf eine Begeg-

nung mit Emmy Werner schreibt Antonovsky: „Ich 

merkte, daß [sic] wir dieselbe Frage stellten und 

uns bei ihrer Beantwortung in die gleiche Richtung 

bewegten” (Antonovsky, 1997, S. 55).

Obwohl die untersuchten und aktuell diskutierten 

Schutzfaktoren sich in personale, familienbezo-

gene und umfeldbezogene Merkmale unter-

scheiden lassen (Lenz, 2023, S. 423 f.) und damit 

in mindestens zwei Fällen über das Individuum hi-

nausweisen, „argumentiert die Resilienzforschung 

häufiger in Persönlichkeitskategorien und -eigen-

schaften und bettet die Belastungs-Bewältigung-

sprozesse von Individuen […] weniger systematisch 

in gesellschaftlichen Rahmenfaktoren ein” (Höfer, 

2010, S. 97) als es bspw. im Diskurs um Salutogen-

ese der Fall ist. 
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Grundlagen

Im vorliegenden Gesamtkonzept für die Psycho-

soziale Notfallversorgung in Großschadenslagen 

benutzen wir daher den Begriff der community 

resilience.  Im Konzept der community resilience 

treten nun stärker die das Individuum übersteigen-

den Analyseeinheiten in den Vordergrund (bspw. 

Stadteile, Organisationen, Kommunen). Resilienz ist 

in diesem Verständnis also kein Konzept zur Besch-

reibung der Anpassungsfähigkeit von Individuen, 

sondern von ganzen Gemeinschaften. Dabei wird 

immer wieder betont, dass das Ganze im Falle von 

Katstrophen mehr ist als die Summe der einzelnen 

Teile. Auch die „Deutsche Strategie zur Stärkung 

der Resilienz gegenüber Katastrophen“ (BMI, 2022) 

betont: „Der Fokus liegt dabei auf dem Schutz 

der Menschen und ihren Existenzgrundlagen 

sowie der Stärkung der Widerstands- und An-

passungsfähigkeit des Gemeinwesens gegenüber 

Katastrophen.” (BMI, 2022, S. 24). Die Resilienz von 

Einzelpersonen und Familien ist eben auch eng 

mit der Resilienz größerer Systeme verbunden. Es 

macht einen Unterschied wie (unterschiedlich) 

beispielsweise ein Stadtbezirk, in dem diese 

Einzelpersonen und Familien leben, organisiert ist. 

Im psychosozialen Verständnis von community 

resilience „entsteht die Resilienz der Gemeinschaft 

und des Gemeinwesens aus koordinierten sozialen 

Interaktionen.“ (Beerlage, 2023, o.S.). Aus diesem 

Grund sind die „wechselseitigen Beziehungen von 

Person und Kontext“ ins Zentrum theoretischer 

Fragen, empirischer Studien und (psychosozialer)  

Praxis der Gemeindepsychologie (community  

psychology) gerückt wurden. (Behzadi et. al. 

2023, S. 25). Dabei geht es bei Resilienz – wie ein 

Gutachten des Sachverständigenrates zur Be-

gutachtung der Resilienz im Gesundheitswesen 

feststellt – „nicht unbedingt [darum], den Schock 

im lateinischen Wortsinne „abprallen” zu lassen, 

sondern sich den geänderten Umständen an-

passen zu können” (Sachverständigenrat, 2023, 

S. 5). Resilienz ist somit stärker als ein Prozess und 
nicht als Ergebnis zu verstehen. Das Ergebnis ist 

die Neuanpassung. Weitere Entwicklungen einer 

Community nach einer Krise oder Katastrophe 

können sowohl Resistenz (d. h. das systemische 

Gleichgewicht und Funktionieren geht wieder auf 

das Vorkrisenniveau zurück) oder Dysfunktionalität 

sein (d.h. die Community wird dann vulnerabler 

gegenüber zukünftigen Krisen). Für den Prozess 

der Resilienz ist es notwendig, dass Ressourcen 

hinreichend robust, redundant und/oder schnell 

verfügbar oder aktivierbar sind. (Norris et al., 

2008, S. 130).  Aus dem gemeindepsychologischem 

Diskurs stammt folgende Systematisierung, die Re-

silienz im Sinne dieses Anpassungsprozesses einer 

Community konzeptualisiert (siehe Abb. 1).

Wie ein Anlass zur kollektiven Krise wird und 

welchen der drei möglichen Wege dann die 

Community einschlägt, hängt mit den vorhan-

denen Ressourcen innerhalb der Community und 

deren Handhabung zusammen.7 Diese müssen 

im Vorfeld ausreichend robust, redundant und 

schnell verfügbar sein, um die unmittelbaren 

Auswirkungen des Stressors (auslösender Faktor) 

abzufedern oder ihm entgegenzutreten. Es wird 

davon ausgegangen, dass eine vollständige 

7  Norris bezieht sich hier auf den Ressourcenbegriff von Hob-
foll (2011, S. 117) "Ressourcen umfassen Objektressourcen (z.B. 
Auto, Haus), Bedingungsressourcen (z.B. Arbeitsplatz, soziale 
Netzwerke), persönliche Ressourcen (z.B. berufliche und soziale 
Kompetenzen, Selbstwirksamkeit, Selbstwert) und Energieres-
sourcen (z.B. Geld, Zeit, Wissen) (eigene Übersetzung). 
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Kapitelname

Krise?

Stressor Ressource

Vorübergehende  
    Dysfunktion

Funktionsfähigkeit 
vor dem Ereignis,  
angepasst an die 
Vor-Ereignis-Umwelt

Funktionsfähigkeit 
nach dem Ereignis,  
angepasst an die 
Vor-Ereignis-Umwelt

Funktionsfähigkeit 
nach dem Ereignis,  
angepasst an eine 
veränderte Umwelt

anhaltende  
Dysfunktion

Ressourcen-
aktivierung/ 

verlust
(Robustheit,  
Redundanz, Schnelligkeit)

(Schwere Dauer, 
Überraschung)

Resistenz

Resilienz

Vulnerabilität

Zeit

1

2

3

Abbildung 1: Modell der Stressresistenz und Resilienz; Quelle: In Anlehnung an Norris et al., 2008, S. 130. 
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Grundlagen

»  Jede kollektiv erlebte Krise hat demnach drei mögliche Ausgänge:

Die Community entwickelt entweder eine Resistenz,  
d. h. das systemische Gleichgewicht und Funktionieren  
geht wieder auf das Vorkrisenniveau zurück.

Nach einer vorübergehenden Dysfunktion entwickelt sich eine Resilienz im Zuge  
der Neuanpassung an die veränderte Umwelt. Resilienz ist dabei der Prozess,  
nicht das Ergebnis. Das Ergebnis ist die Neuanpassung. 

Die vorübergehende Dysfunktion kann aber auch dauerhaft werden. 
Die Community wird dann vulnerabler gegenüber zukünftigen Krisen.
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Grundlagen  

Resistenz bei schweren, anhaltenden oder sehr 

überraschenden Ereignissen selten ist, sodass 

eine vorübergehende situative Dysfunktion das 

wahrscheinlichere und normalere Ergebnis unmit-

telbar nach einer Katastrophe ist. Vulnerabilität 

tritt auf, wenn die Ressourcen nicht ausreichend 

robust, redundant oder schnell genug waren, um 

Resistenz oder Resilienz zu entwickeln. Je schwer-

wiegender, andauernder und überraschender der 

Stressor ist, desto stärker müssen diesbezüglich die 

Ressourcen sein (Norris et al. 2008, S. 130).

Moderner Bevölkerungsschutz sollte emergency 

prepardness und community resilience unterstüt-

zen und die „Schaffung unterstützender Umfelder” 

fördern (WHO, 2013, S. 21). Das vorliegende Gesa-

mtkonzept soll hierbei langfristig die Möglichkeiten 

der Förderung von Partizipation und Empowerment 

in der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren stärker ausschöp-

fen und eine Zusammenarbeit etablieren, die 

entgegen bisherigen Formen “kompetenzorientiert, 

interaktiv, langfristig angelegt und in den Alltag 

von Institutionen integriert” ist (Beerlage, 2018, S. 

10). Grundsätzlich unterstreichen community-resil-

ience-Modelle den Prozesscharakter der Förderung 

gemeinschaftlicher Widerstandsfähigkeit und 

rahmen diese nicht als einen statischen, ab-

schließend beurteilbaren Zustand, sondern als 

einen kontinuierlichen, iterativen, dialog-förmigen 

Entwicklungs- und Anpassungsprozess. Weiterhin 

liegt die Betonung in allen Interpretationen von 

community resilience auf der Bildung von part-

nerschaftlich zusammenarbeitenden Netzwerken 

sowie auf der Zielsetzung sozialer Kohäsion, die 

über verschiedene Beteiligungs- und Aktionsfor-

mate gefördert werden kann. Das „Sendai Rahmen-

werk für Katastrophenvorsorge 2015 – 2030” (United 

Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015) 

betont deshalb „Systeme durch einen partizipativen 

Prozess zu entwickeln; sie an den Bedürfnissen der 

Nutzer auszurichten” (Nationale Kontaktstelle für 

das Sendai Rahmenwerk beim BBK, 2019, S.23). In der 

Übertragung in die Deutsche Sicherheitsstrategie 

wird darüber hinaus ein systematischer Lernprozess 

nach Katastrophen angeregt, in den sich „Dialog-

foren für die Analyse nach Katastrophen etablieren 

[sollen], an denen sich alle betroffenen Politikbe-

reiche, Ebenen und Akteure beteiligen können, und 

deren Erkenntnisse in Wiederaufbaustrategien und 

-pläne einfließen lassen” (BMI, 2022, S. 70). Letzt-

endlich geht es um die Reaktionsfähigkeit von 

Communities und ganzen Regionen im Umgang mit 

umfassenden Großschadenslagen, die durch par-

tizipative Prozesse in Vorbereitung auf diese Lagen 

maßgeblich gesteigert werden kann. 

Das vorliegende Gesamtkonzept und der zugrun-

deliegende Forschungs- und Entwicklungsweg 

kann als ein solcher Dialogprozess verstanden 

werden und soll auch eine Grundlage für weitere 

partizipative Prozessanstöße im Sinne der commu-

nity resilience legen.
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2.2   Gelingende psychosoziale Unterstützungsarbeit  
als Gegenstand der Forschung

resilience wesentliche Aspekte der PSNV (Beer-

lage et al., 2010). Psychosoziale Notfallversorgung 

von Betroffenen und von Einsatzkräften können 

zusammen mit der Erstellung psychosozialer 

Lagebilder und Krisenkommunikation als Bestand-

teile eines umfassenden psychosozialen Krisen-

managements verstanden werden (Schedlich & 

Helmerich 2011; Helmerich, Karutz & Geier, 2017; 

Karutz & Tinla, 2021). 

In methodischer Hinsicht, bzgl. der Gestaltung 

von Interventionen und Prozessen der akuten und 

mittelfristigen Versorgung von Betroffenen orien-

tiert sich die Psychosoziale Notfallversorgung an 

den fünf Prinzipien von Hobfoll et al. (2007), die 

durch empirische Evidenz abgesichert sind und 

durch internationale Studien unterstützt werden. 

Diese beinhalten die Förderung eines Gefühls von 

Sicherheit (1), die Förderung von Beruhigung (2), 

die Förderung von Selbstwirksamkeit und kollekti-

ver Wirksamkeit (3), die Förderung von Kontakt und 

Verbundenheit (4) und die Initiierung von Hoffnung 

(5). Bereits in diesen Prinzipien aber auch in den 

Grundannahmen der Qualitätsstandards und 

Leitlinien der PSNV in Deutschland wird eine res-

sourcentheoretische Fundierung deutlich: „Grund-

annahme der PSNV ist es, dass zur Bewältigung 

von psychosozialen Belastungen und kritischen 

Lebensereignissen zunächst personale Ressour-

cen (wie Coping-Strategien, Kontrollüberzeugung, 

Selbstwirksamkeitserwartung, Optimismus etc.) und 

soziale Ressourcen im informellen sozialen Netz 

der Betroffenen aktiviert werden. Maßnahmen der 

Wenn die Resilienz der Stadtgesellschaft das 

Ziel darstellt, so stellt sich die Frage, wie und 

auf welche Weise psychosoziale Unterstützu-

ngsarbeit dieses Ziel erreichen kann. Dazu ist 

zunächst festzustellen, dass sich für die psycho-

soziale Unterstützungsarbeit von Betroffenen 

wie Überlebenden, Angehörigen, Trauernden, 

Augenzeug:innen, Ersthelfenden, Einsatzkräften 

und der Gesamtgesellschaft bei Notfällen und 

Großschadenslagen in Deutschland ein netz-

werkbasiertes System der Psychosozialen Notfall-

versorgung (PSNV) etabliert hat. Dieses wird von 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und den Be-

hörden und Organisationen mit Sicherheitsaufga-

ben (BOS) getragen und umgesetzt und ist in die 

bestehenden Strukturen der Gefahrenabwehr in-

tegriert (BBK, 2012, S. 18). Grundsätzlich wird dabei 

zwischen der Psychosozialen Notfallversorgung 

für Betroffene (PSNV-B) und der Psycho sozialen 

Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E) un-

terschieden. Die übergreifenden Ziele in beiden 

Handlungsbereichen sind die Prävention und die 

Früherkennung psychosozialer Belastungsfolgen 

bei Notfällen bzw. belastenden Einsatzsituationen, 

die Bereitstellung von adäquater Unterstützung 

und Hilfen für betroffene Personen und Gruppen 

zur Erfahrungsverarbeitung sowie die angemes-

sene Behandlung von Traumafolgestörungen 

bzw. einsatzbezogenen psychischen Fehlbe an-

spruchungsfolgen (BBK, 2012, S. 22). Neben der 

allgemeinen Förderung psychosozialer Gesundheit 

sind die Stärkung von individuellen und sozialen 

Bewältigungsressourcen und der community  
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PSNV wirken ergänzend oder substituierend im 

Fall des (zeitweise) Fehlens oder Versiegens dieser 

Ressourcen.“ (BBK, 2012, S. 22). Die Theorie der Res-

sourcenserhaltung (Hobfoll, 1989) geht davon aus, 

dass in einer Krisensituation der Ressourcenverlust 

im Bewusstsein der Betroffenen absolut dominant 

ist und in eine Negativ-Spirale von zusätzlichem 

Stress und weiterem Ressourcenverlust führen 

kann. Anderseits konstatiert die Theorie, dass 

Betroffene in Krisensituationen vorhandene Res-

sourcen investieren müssen, um sich vor weiterem 

Ressourcenverlusten zu schützen, sich zu erholen 

und Ressourcengewinne zu erfahren.  

Auch kleine Ressourcengewinne können daher in 
einer potentiell traumatischen Stresssituation eine 
große Bedeutung haben. 

Psychosoziale Unterstützungsarbeit kann dann als 

gelingend angesehen werden, wenn sie Ressour-

cen von Individuen und Gemeinschaften aktiv-

iert und somit Ressourcengewinne ermöglicht. 

Vorhandene, aber in der Situation von den Be-

troffenen nicht wahrgenommene individuelle 

wie kollektive Ressourcen sollen durch die psy-

chosoziale Unterstützungsarbeit so erschlossen 

werden, dass sich die Situation verstehbarer und 

handhabbarer erleben lässt und eine Anpassung 

an eine neue, geänderte Realität ermöglicht wird. 

Damit soll erreicht werden, dass als Ausdruck von 

Anpassung nach einem Schadensereignis und 

einer Zeit der Dysfunktion wieder ein Wohlbefin-

den einsetzt, das sich durch die (1) Abwesenheit 

von stressbedingten psychischen Störungsbildern 

(2) gesunde Verhaltensmuster (3) angemessene 

Funktionsfähigkeit im Alltag und (4) hohe Lebens-

qualität auszeichnet (Norris, 2008).

Eine entscheidende Bedeutung für die Ausrich-

tung von unterstützenden Interventionen hat die 

Annahme der Theorie der Ressourcenerhaltung, 

dass Ressourcen nicht isoliert beim einzelnen In-

dividuum existieren, sondern sich in sogenannten 

„Ressourcenkarawanen“ sammeln, die innerhalb 

eines ökologischen und sozialen Kontexts entste-

hen und erhalten werden oder eben nicht entste-

hen und nicht erhalten werden können (Hobfoll 

2011). Für eine gelingende psychosoziale Unter-

stützungsarbeit in Krisensituationen ist es daher 

entscheidend, nicht nur die Ressourcen der einzel-

nen Individuen zu aktivieren, sondern ebenso 

die (gemeinschaftlichen) Ressourcen des ökolo-

gischen und sozialen Kontexts der Individuen in 

den Blick zu nehmen. Psychosoziale Notfallpräven-

tion bestände demzufolge darin, Umweltbedin-

gungen zu schaffen, die den Ressourcengewinn 

von Einzelpersonen, Gruppen, Gemeinschaften 

und Organisationen insgesamt unterstützt, fördert, 

bereichert und schützt. Der sozio-ökologische  
Kontext ist somit von grundlegender Bedeutung 
für die Unterstützung in Krisensituationen. 

In der Forschung zur psychosozialen Unter-

stützungs arbeit stehen insbesondere deren Gelin-

gensbedingungen in Großschadenslagen im Fokus, 

zeigt sich doch immer wieder, dass Interventionen 

abseits alltäglicher Notfälle stark individuumszen-

triert ausgerichtet sind, ökologische und soziale 

Kontexte zu wenig berücksichtigen und gemein-

schaftliche Ressourcen zu wenig nutzen (Prati & Pi-

etrantoni, 2010, Kim 2011, Kim & Akiyama 2011, Reifels 

et al., 2013). 
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Nimmt man die Kontextorientierung ernst, dann 

bedeutet dies für die Ausrichtung der psycho-

sozialen Unterstützungsarbeit, dass überlastete 

Hilfesysteme in Folge einer Großschadenslage 

als unvermeidbarer Kontext mitgedacht werden 

müssen. Mit anderen Worten: Das in der regulären 
Alltagserfahrung der PSNV bewährte indiviuums-
fokussierte Vermittlungsprinzip in die psychoso-
zialen / psychotherapeutischen Hilfen muss in der 
Großschadenslage eine Veränderung erfahren. In 

Zusammenhang mit der Idee der community resil-

ience (Kap. 2.1) ist es sinnvoll, diese Vermittlungsar-

beit der PSNV in der Großschadenslage um zwei 

sozialpsychiatrische Prinzipien zu ergänzen.

Aktivierung des „dritten Sozialraums“:  

Nach Dörner (2007) ist der erste Sozialraum die 

Familie, der zweite ist der Staat. „Dazwischen 

aber gibt es einen Raum, dessen Bedeutung in 

den letzten hundert Jahren durch professionelle 

Arbeitsteilung und staatliches Tätigwerden stetig 

abgebaut wurde: der Raum der Nachbarschaft, 

geprägt durch Kommunalverwaltung, Vereine, 

Kirchengemeinde, Nachbarschaftshilfe.” (von 

Vieregge, 2010, o.S). Genau dieser Sozialraum muss 

akti viert werden. Er lässt sich im Rahmen einer 

Großschadenslage nur aktivieren, wenn Orte der 

Begegnung bereits etabliert sind. 

"Vom Letzten her denken":  

Es sollte angestrebt werden, dass Betroffene 

niederschwelligen und kurzfristigen Zugang zu 

Unterstützungs- und Hilfssystemen erhalten. Trau-

mafolgestörungen müssen sich nicht zwangsläu-

fig nach einem potentiell traumatischen Ereignis 

entwickeln, können aber auch mit einer Latenz von 

Wochen bis Monaten nach dem Ereignis auftreten 

(F43.1: WHO, 2019).8 Der Anspruch einer gezielten 

und lückenlosen Vermittlung kann nur umgesetzt 

werden, wenn kollektiv selbstwirksame Initiativen 

in einer Großschadenslage ihren Ort finden und 

gleichzeitig professionelle Ansprechpartner:innen 

(Psychotherapeut:innen, Ärzt:innen etc.) punktuell 

in diese Orte integriert werden. Die Weiterver-

mittlungstätigkeit in psychotherapeutische und 

ärztliche Angebote im Rahmen psychosozialer 

Unterstützungsarbeit würde dann allein diesem 

Fachpersonal obliegen, das in der Lage ist, genau 

diese Personen zu identifizieren und (im Netzwerk)  

aufzufangen bzw. (weil sie die Hilfeangebote 

genau kennen) zielgerichtet zu vermitteln. 

Die Förderung kollektiver Wirksamkeit der 

mittel- und unmittelbar Betroffenen durch 

die PSNV ist demnach auch der Kernbereich 

mittel- und langfristiger Hilfen im Rahmen einer 

Großschadenslage. Die zentrale Fokussierung auf 

die Förderung und Unterstützung kollektiver  

Selbstwirksamkeit als adäquate Antwort 

auf die personelle Mangelsituation in einer 

Großschadenslage ist bisher sowohl in der Gestal-

tung der mittel- und langfristigen Hilfen, als auch 

in den Akuthilfen eine Leerstelle in der anwend-

ungsorientierten Praxisforschung.

Auch die Ergebnisse unserer eigenen Forschung 

zur psychosozialen Unterstützungsarbeit beim 

Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am 

Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 

8  In den Qualitätsleitlinien der PSNV wird angemerkt, 
dass „zumeist erst nach Ablauf von vier bis sechs Wochen 
Prognosen über den zukünftigen Belastungsverlauf hinreichend 
aussagefähig sind.” (BBK, 2012, S. 56)
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bestätigen diesen Befund und zeigen, dass 

das konkrete methodische Handeln der ope-

rativen PSNV-Akteur:innen in der Akutphase 

einer Großschadenslage  bislang unzureichend 

konzeptualisiert, vermittelt und angeeignet ist. 

Darüberhinaus scheint die Zusammenarbeit im 

Netzwerk mit Polizei und Feuerwehr im Einsatz-

geschehen noch nicht optimal etabliert zu sein 

(Leuschner et al., 2020). Als zentrale Ursache 

Die Besonderheit von man-made-disasters liegt 

zum einen in der Intentionalität der verursachten 

Schadenslage, zum anderen beschränkt sich der 

Kreis der Betroffenen nicht ausschließlich auf die 

Personen, die vor Ort waren oder deren Ange-

hörige. Terrorismus und terroristische Anschläge 

intendieren, Angst zu verbreiten und im weiteren 

Sinne die Gesellschaft zu verunsichern und psy-

chosozial zu destabilisieren. Besonders dieser 

letzte Aspekt verdeutlicht die herausragende Be-

deutung die der Psychosozialen Notfallversorgung 

besonders bei Terroranschlägen zukommt.

hierfür lassen sich die spezifischen Bedingungen 

einer Großschadenslage identifizieren (Situations-

faktoren, heterogene Betroffenengruppen und 

deren Bedürfnisse, Erleben der Helfer:innen) die 

sich ganz erheblich von den Bedingungen alltägli-

cher Routineeinsätze in Notfallsituationen unter-

scheiden. Diese Spezifik von Großschadenslagen 

gilt es besonders herauszustellen, zu analysieren 

und methodische Ableitungen zu treffen. 

2.3  Großschadenslage als Ausgangspunkt 

Das vorliegende Gesamtkonzept fokussiert aus-

schließlich die Psychosoziale Notfallversorgung 

in der besonderen Situation einer Großschadens-

lagen und nicht die Regelversorgung bei alltägli-

chen Krisen und Notfällen. Insofern ist es wichtig 

Großschadenslagen genau zu bestimmen und 

deren Bedingungen herauszuarbeiten.  

Gemäß der Definition der DIN-Norm wird als 

Großschadenslage ein „Ereignis mit einer großen 

Anzahl von Verletzten oder Erkrankten sowie 

anderen Geschädigten oder Betroffenen und/

oder erheblichen Sachschäden” verstanden 

(DIN 13050:2015-04 Begriffe im Rettungswesen). 

In ähnlicher Weise wird auch in der internatio-

nalen Fachdiskussion der Begriff des disaster als 

Ausgangspunkt beschreiben: „ein potentiell trau-

matisches Ereignis, das kollektiv erlebt wird, akut 

auftritt, zeitlich begrenzt ist; [und sowohl] auf 

natürliche, technologische oder menschliche Ur-

sachen zurückgeführt werden [kann].” (McFarlane 

& Norris, 2006, S. 4). Als derartige Großschadensla-

gen können sowohl technisch (CBRN-Lagen) oder 

natürlich verursachte Schadensereignisse (Ex-

tremwetterereignisse: Starkregen oder Stürme, 

Dürren) als auch sogenannte man-made-disas-

ters (Terroranschläge, Amokläufe) erscheinen. 

Grundlagen
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Großschadenslagen können sich in zeiträumli-

cher Hinsicht sehr unterschiedlich gestalten, was 

einen erheblichen Einfluss für die psychosoziale 

Unterstützungsarbeit hat (Neumann et al., 2021, 

S. 7): Bei zentrifugalen Lagen (1) befinden sich 

die Betroffenen an einem zentralen Schadens-

ort und kommen aber aus unterschiedlichen 

Landesteilen oder Ländern (z.B. Attentate Utøya 

2011, Breitscheidplatz 2016). Dies erfordert es der 

Bewegung der Menschen zu folgen und nach der 

Akutphase weitverzweigte Betreuungsangebote 

zu erschließen, die national oder international 

koordiniert werden müssen. Zudem sind lückenlose 

Überleitungen der PSNV (auch an internationale 

Netzwerkkontakte) notwendig. In zentripedalen 
Lagen (2) entspricht der Schadensort auch dem 

Wohnort der Betroffenen (z.B. Amoklauf von 

Winnenden 2009) weshalb ortsnahe Betreuung-

smöglichkeiten von Einzelpersonen oder Gruppen 

notwendig sind. Die Überleitung in vorhandene 

Hilfesysteme ist relativ einfach, wenn es gelingt, 

die örtlichen Angebote zu mobilisieren und mit 

entsprechenden weitergehenden Ressourcen 

auszustatten. Bei multilokalen Lagen (3) gibt es 

wiederum gleichzeitige oder mehrere, folgende 

Ereignisorte (z.B. Anschläge in Paris 2015) was die 

Bereitstellung von Einsatzkräften besonders her-

ausfordert. Auch hierbei sind lückenlose Überlei-

tungen in Hilfsangebote notwendig, die sich über 

eine ganze Stadt verteilen können. Schließlich sind 

noch nationale Lagen mit internationalen Aus-
wirkungen (4) zu beschreiben. Der Ausgangspunkt 

ist eine nationale Lage, bei der alle Versorgungsin-

terventionen abgerufen werden (z.B. Atomunfall 

von Tschernobyl 1986). Wegen der internationalen 

Auswirkung müssen auch die jeweilig zusätzlich 

betroffenen Länder ihre nationalen Hilfs- und Un-

terstützungsangebote koordinieren. 

1  Zentrifugale Lage: Die Betroffenen befin-
den sich an einem zentralen Unglücksort und 
kommen aus verschiedenen Ländern.  
(Attentate, Breitscheidplatz 2016)

3  Multilokale Lage:  Es gibt gleichzeitige oder 
mehrere, folgende Ereignisorte.  
(Anschlag Bataclan, Paris 2015)

2  Zentripedale Lage: Der Unglücksort 
entspricht dem Wohnort der Betroffenen. 
(Amoklauf, Winnenden 2009)

4  Nationale Lage: internationale Aus-
wirkungen, bei der alle Versorgungsinter-
ventionen. (Atomunfall, Tschernobyl 1986)

Grundlagen
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Eine Großschadenslage ist per se ein „trauma-

tisches Ereignis“ für die betroffenen Menschen. 

Die ICD-10 umschreibt dies im Rahmen der Di-

agnosestellung der „posttraumaischen Belas-

tungsstörung” als „belastendes Ereignis oder 

eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit 

außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophen-

artigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe 

Verzweiflung hervorrufen würde”. Verbunden sind 

diese mit einer akuten Gefahr und einem gestei-

gerten Stressempfinden. In der Konzeptualisierung 

der Theorie der Ressourcenerhaltung können 

Großschadenslagen als bedeutsame kollektive Res-

sourcenverluste angesehen werden. Es ist jedoch 

zu konstatieren, dass jede Person einem solchen  

Ereignis eine eigene Bedeutung zumisst und das 

Ereignis unterschiedlich verarbeitet. (Stoddard Jr 

et al., 2011). Das Erleben eines traumatischen Ere-
ignisses bedeutet somit nicht automatisch, dass 
Betroffene auch eine Traumatisierung im Sinne 
der Entwicklung einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung erleiden – vielmehr kann dies als von 
den eigenen und kollektiven Ressourcen und deren 
Aktivierung abhängig erachtet werden. 

Aus der Perspektive der Gefahrenabwehr und des 

Bevölkerungsschutzes weisen Großschadensla-

gen vier Kriterien auf (Helmerichs, 2011, S. 373): 

So handelt es sich um Lagen bei denen (1) die 

regulären Rettungsdienstkapazitäten nicht aus-

reichen, (2) die Erfordernis einer zentralen Leitung 

und gesonderter Führungs- und Organisations-

struktur besteht, (3) eine hohe Komplexität des 

einzusetzenden Hilfeleistungssystems und Kris-

enmanagement entsteht, und (4) meist eine 

medizinische Massenversorgung einschließlich 

ärztlicher Sichtung (Triage) notwendig erscheint. 

Großschadenslagen zeichnen sich also gerade 

dadurch aus und werden definitorisch dadurch 

bestimmt, dass die Anforderungen der Lage die 

aktuellen Ressourcen zu deren Bewältigung über-

steigen, also eine komplexe Mangellage existiert, 

die auch die regulären Gefahrenabwehr- und 

Hilfesysteme überfordert. Großschadenslagen 

erzeugen somit eine kollektive Krise, bei der Stres-

soren vorhandene Ressourcen in der Akutsituation 

übersteigen. Für die psychosoziale Unterstützungs-

arbeit haben die beschriebenen Bedingungen von 

Großschadenslagen erhebliche Konsequenzen: 

Erstens ist auch bei der psychosozialen Unterstützung 

eine Mangelsituation anzunehmen und es ist folglich 

nicht mehr möglich, das in alltäglichen Routineein-

sätzen übliche 1:1 Betreuungsverhältnis herzustellen. 

Stattdessen sind 1:10 bis 1:20 Betreuungsverhältnisse 

notwendig und in der Bereitstellung zu berücksichti-

gen, auch um evtl. weitere Schadensorte versorgen 

zu können. Hierfür müssen Einsatzkräfte in Bereit-

stellungsräumen vorgehalten werden und es gilt, 

parallele Alarmierungsstrukturen und freiwilliges „sich 

selbst in den Dienst setzen“ zu vermeiden.

Zweitens, bedingt die Umstellung der Betreu-

ungsverhältnisse auch ein verändertes metho-

disches Handeln der PSNV-Akteure: Statt reaktiver, 

individuumszentrierter Einzelhilfen müssen proak-

tive, gruppen- und gemeinwesenbezogene Arbeits-

weisen angewandt werden und ist spontanen 

Selbsthilfeinitiativen Raum zu geben. Entgegen 

den institutionellen Logiken, die entsprechend ihrer 

Zuständigkeit Betroffene nur in ihrer jeweiligen Rolle 

als physisch Verletzte, Tatzeugen, Traumatisierte 

oder Anspruchsberechtige für Opferentschädi-

gungsleistungen adressieren, sollte dem Eigensinn 

der Menschen in der psychosoziale Unterstützungs-

arbeit Raum gegeben werden. Die Entwicklung 

eines solchen adäquaten methodischen Hand-

lungsansatzes muss ein zentraler Gegenstand der 

Grundlagen
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zukünftigen angewandten Forschung und Entwick-

lung darstellen, da passende Ansätze gegenwärtig 

noch fehlen. 

Drittens bringt es die räumliche und zeitliche 

Ausdehnung psychosozialer Stresssituationen 

in Großschadenslagen mit sich, dass auch die 

Einsatzanlässe und Einsatzorte psychosozialer 

Unterstützungsarbeit weiter zu fassen sind und 

nicht zwangsläufig mit denen von Feuerwehr, Ret-

tungsdienst und Polizei übereinstimmen. Auf grund 

der Dynamik des Einsatzgeschehens und der 

Bewegung von Betroffenen sind Betreuungsorte 

auch jenseits des Schadensortes einzurichten und 

über die Akutphase hinaus aufrechtzuerhalten, 

wofür eine enge sozialräumliche Vernetzung die 

Voraussetzung darstellt. Betroffene und auch 

spontane Ersthelfende haben häufig den Wunsch 

den Schadensort möglichst schnell zu verlassen 

und bemerken eine potentielle psychosoziale 

Bedürfnislage erst später. Den Zugang zum regu-

lären Hilfesystem müssen diese sich dann selbst 

erarbeiten, was zu Frustrationserfahrungen führen 

kann, die den ohnehin vorhandenen Stress poten-

zieren können. Die Kapazitäten des regulären Ver-

sorgungssystems können schnell an ihre Grenzen 

kommen, gerade wenn undifferenziert und ohne 

Screening von Akuthelfenden weitervermittelt 

wird und/oder das traumatische Ereignis generell 

als Traumatisierung begriffen und damit als Be-

handlungsausgangspunkt gesetzt wird (Psycho-

pathologisierung psychosozialer Problemlagen).  

Es hat sich gezeigt, dass überbrückendes Sozialkapi-

tal im Katastrophenkontext ähnliche Vorteile bietet 

wie im täglichen Leben – Möglichkeiten und Infor-

mationen für den Zugang zu neuen Ressourcen, die 

bei der langfristigen Erholung helfen (Aldrich & Meyer, 

2015). Hinsichtlich des Übergangs psychosozialer Un-

terstützungsarbeit von der Akutphase in mittel- und 

langfristige Hilfen des regulären Versorgungssystems 

besteht erheblicher Forschungsbedarf.

Viertens ist in Großschadenslagen mit einer Vielzahl 

von Akteuren am Schadensort zu rechnen und im 

zeitlichen Verlauf sind nach Abschluss der unmit-

telbaren Intervention in der Akutphase auch noch 

weitere Akteure einzubeziehen. Dies bedingt einen 

erheblichen Koordinationsbedarf, weshalb PSNV-Ak-

teure sowohl in den operativ-taktischen Stäben der 

BOS vertreten sein müssen, als auch eigene Einsatz- 

und Koordinationsstellen vorhalten sollten. Für den 

Übergang zur mittel- und langfristigen Unterstüt-

zungsarbeit sind wiederum anlassbezogen Koordi-

nierungsgruppen einzurichten, die relevante Akteure 

zusammenbringen und Abstimmung ermöglichen. 

Fünftens ist gerade in Großschadenslagen damit 

zu rechnen, dass die Lagebewältigung auch für 

die Einsatzkräfte selbst eine besonders stressbe-

haftete Krisensituation darstellt, die bei einzel-

nen Einsatzkräften zu Omnipotenz-Gefühlen, 

Fehlhandlungen und Ausfällen führen kann. 

Führungskräfte müssen daher in der Lage sein, die 

Belastung der Einsatzkräfte einzuschätzen und 

nach dem Einsatz sollten Möglichkeiten der Re-

flexion des Einsatzgeschehens mit Unterstützung 

externer Supervision eingerichtet werden.

Diese aufgeführten Punkte stellen nur die wichtigsten 

Aspekte dar, die in der bisherigen Forschung heraus-

gearbeitet wurden. Dabei wird ein erheblicher weiter-

er Forschungsbedarf deutlich, der darin besteht, die 

verschiedenen Dynamiken von Großschadenslagen 

unter dem Gesichtspunkt gelingender psychosozialer 

Unterstützungsarbeit vergleichend zu untersuchen 

und einen methodischen Handlungsansatz und 

entsprechende Interventionen zu erarbeiten. 

Grundlagen
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Rahmenkonzept

Für die Umsetzung des integrierten Gesamt-

konzeptes für die Psychosoziale Notfallver-

sorgung in Großschadenslagen gilt es die neuen 

Rahmenbedingungen im Land Berlin zu berück-

sichtigen, die im Nachgang des Terroranschlags 

auf den Breitscheidplatz am 19.12.2016 geschaffen 

wurden. So ist die PSNV seit 2021 mit dem Psycho-

sozialen Notfallversorgungsgesetz (PSNVG)  

in Berlin gesetzlich verankert und der Verant-

wortung der für Inneres zuständigen Senatsver-

waltung unterstellt (§1 Abs. 1 PSNVG). Mit dem 

PSNV-Gesetz wird zunächst der Einsatz der PSNV 

für Betroffene (PSNV-B) in der Akutphase bis zu 

sieben Tage nach dem Schadensereignis geregelt 

(§ 2 Abs. 2 PSNVG) und damit wird ein Kernbereich 

psychosozialer Unterstützungsarbeit klar beschrie-

ben. Ist bei einem Unglücks- oder Notfallereignis 

z.B. aufgrund der Komplexität der Schadenslage 

weiterer Koordinierungsbedarf absehbar, kann die 

Einsatzleitung der jeweils zuständigen Gefahren-

abwehrbehörde (Feuerwehr oder Polizei) die 

Bildung einer Koordinierungsgruppe Psychosoziale 

Notfallversorgung veranlassen (§ 4 Abs. 4 PSNVG). 

In diesem Rahmen soll sowohl die Kooperation und 

der Austausch zwischen den verschiedenen Ak-

teuren gefördert aber auch Verantwortlichkei ten, 

Rechte und Pflichten besprochen werden.  

Die Koordinierungsgruppe soll zudem die Über-

gabe von PSNV-Maßnahmen an die regulären 

Institutionen der allgemeinen Gesundheitsver-

sorgung und im Falle der Zuständigkeit an die 

Zentrale Anlaufstelle vorbereiten. Für eine wei ter-

gehende Zusammenarbeit in und nach Einsatz-

ende ist im Gesetz bei Bedarf die Einrichtung einer 

anlassbezogenen Koordinierungsstelle vorgesehen 

(§4 Abs. 6 PSNVG). Eine solche Institution bietet das 

Potential ein psychosoziales Krisenmanagement 

zu etablieren, welches sowohl die Strukturen der 

mittel- und langfristigen Regelversorgung ein-

bezieht als auch kreativ Formen der Zusammen-

arbeit mit der Zivilgesellschaft in Krisensituationen 

etablieren könnte. Zudem wird in Berlin erstmals 

die Stelle eines Landesbeauftragten PSNV (LB 

PSNV) besetzt werden, die für die Koordination 

und Überwachung der gesamten PSNV in der 

Akutphase für betroffene Personen von Unglücks- 

und Notfallereignissen im Land Berlin gemäß des 

PSNVG zuständig ist (§ 5 Abs. 1 PSNVG). Der/die 

Landesbeauftragte wird unterstützt durch einen 

Beirat für Psychosoziale Notfallversorgung, der 

auch die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Institutionen fördern, sowie Schnittstellen in die 

mittel- und langfristige Versorgung erfassen und 

ausbauen soll (§ 6 Abs. 2 PSNVG). 

3  Rahmenkonzept

3.1  Kontext und Rahmenbedingungen 
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3.2  Akteure

Die besondere Herausforderung von Groß-

schadens lagen liegt in der hohen Komplexität 

des einzusetzenden Hilfeleistungssystems und 

Krisenmanagements. Hierbei ist eine Vielzahl von 

handelnden Akteuren zu unterscheiden, deren 

zeitlicher Einsatz in Abbildung 3 dargestellt wurde.

Ersthelfende 

Unmittelbar nach dem Schadensereignis sind es 

zunächst Ersthelfende die sich zufällig in der Nähe 

des Schadensortes befinden und im Sinne des 

Bevölkerungsschutzes Erste Hilfe leisten. Sie agieren 

häufig zunächst unstrukturiert und fokussiert auf 

physische, aber auch psychische Handlungsbe-

darfe wie Trauer- und/oder Sterbebegleitung. Ihr 

Einsatz endet üblicherweise mit dem Eintreffen pro-

fessioneller Einsatzkräfte. Eine von Ersthelfenden 

zu unterscheidende Gruppe sind Spontanhelfende 

oder sogenannte ungebundene Helfende, die 

darüber hinaus in die Einsatzorganisation einge-

bunden werden könnten (Schopp & Drews, 2023).

Feuerwehr und Rettungsdienst 

Mitarbeitende der Feuerwehr sind im Regelfall die 

ersten professionellen Einsatzkräfte der nicht-poli-

zeilichen Gefahrenabwehr vor Ort. Bei der Berliner 

Feuerwehr erfolgt die Führung des Feuerwehrein-

satzes bei sich entwickelnden größeren Lagen 

aus der Distanz zum Einsatzort. Als Übergangs-

konstrukt zum Vollstab wird frühzeitig ein Rumpf-

stab gebildet, der im Hintergrund führt und eine 

schnelle Einsatzbereitschaft sicherstellt. 

Im Land Berlin wird die Notfallrettung von der 

Berliner Feuerwehr als Ordnungsaufgabe durch-

geführt. Neben den Rettungswagen und Not-

arzteinsatzfahrzeugen der Berliner Feuerwehr 

sind jedoch auch der Arbeiter-Samariter-Bund 

Landesverband Berlin e.V., die ASB Rettungs-

dienst Berlin gGmbH, der DRK Landesverband, 

die DRK Rettungsdienst Berlin gGmbH, die Jo-

hanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Berlin, 

der Malteser Hilfsdienst e.V. im Land Berlin und 

die Malteser Hilfsdienst gGmbH im Land Berlin, 

berechtigt, Aufgaben der Notfallrettung im Land 

Berlin durchzuführen. Sie beteiligen sich an der 

Notfallrettung durch den Einsatz von Rettungswa-

gen und Intensivtransportwagen. Der Einsatz des 

Rettungsdienstes wird vor Ort durch den leitenden 

Notarzt/leitende Notärztin und den Einsatzleiter/

die Einsatzleiterin Rettungsdienst koordiniert.

Polizei 
Als zeitlich begrenzte Organisationsform richtet 

die Polizei bei besonderen Lagen wie beispiels-

weise Terroranschlägen eine Besondere Auf-

bauorganisation (BAO) ein. Unterstützt werden 

diese durch Führungsstäbe und Führungsgruppen. 

Neben kriminalpolizeilichen und Maßnahmen der 

Gefahrenabwehr ist die Polizei auch zuständig für 

die Erfassung, Registrierung und Weitergabe von 

Daten Betroffener Personen sowie für den Erhalt 

der Kooperationsfähigkeit von Betroffenen und 

Zeug:innen. Zu diesem Zweck wird neben einer 

interdisziplinären Personenauskunftsstelle (PASt) 

unter anderen ein Einsatzabschnitt (EA) Betreuung 

mit dem Unterabschnitt (UA) taktische Betreuung 

„					Das	wird	sich	auch	im	Laufe	der	
Zeit,	gerade	in	der	Aus-	und	Fort-
bildung	und	den	Trainings	der	
taktischen	Betreuung	gemeins-
am	mit	der	Notfallseelsorge	auch	
immer	weiter	klarer	machen,	wer	
zu	welchem	Zeitpunkt	was	von	
den	Betroffenen	möchte	oder	
ihnen	geben	kann.“		
	 (Interviewpartner:in,	Polizei	Berlin)

Rahmenkonzept
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gebildet. Die taktische Betreuung und PSNV-B 

finden nach Möglichkeit in Kooperation mit der 

PSNV in der Betroffenensammelstelle statt. Im 

Bereich der PSNV-E erfolgt in der neugegründeten 

Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallver-

sorgung eine fachliche Leitung und Koordination 

von Einsatznachsorgeteams (ENT). Im Rahmen 

einer Zugleichaufgabe bilden psychosoziale Fach-

kräfte und Peers eine Rufbereitschaft, um im Falle 

belastender Einsatzerfahrungen psychosoziale 

Beratung und Informationen anbieten zu können. 

Durch Anbindung der Koordinierungsstelle PSNV 

an die für den Einsatzabschnitt Betreuung zustän-

digen Führungsstelle soll sowohl eine Sensibili-

sierung von Einsatzkräften aber auch die PSNV-E 

sichergestellt werden.

Im Falle einer Großschadenslage wie beispielsweise 

eines Terroranschlages ist die Situation am Einsatz-

ort meist unübersichtlich und dynamisch. Für ein-

treffende Einsatzkräfte ist es nicht ohne weiteres 

absehbar um wie viele Tatverdächtige es handelt, 

ob diese sich noch vor Ort befinden und ob das 

Tatmotiv im persönlichen (z.B. Amok) oder terroris-

tisch motivierten Bereich liegt. Bei letzterem spielt 

vor allem das Risiko eines second hits eine relevante 

Rolle bei der Gefahreneinschätzung. Besonders in 

der Anfangsphase mangelt es meist an Informa-

tionen zur spezifischen Differenzierung zwischen po-

tentiellen Einsatzlagen. Liegt eine dynamische und 

übersichtliche Situation vor, in der das Leben von Be-

troffenen und Einsatzkräften bedroht ist, klassifiziert 

die Polizei diese mittlerweile als sogenannte Leb-

EL-Lage. Für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr 

geht dies beispielsweise mit einer kurzen und per-

sonell auf das Mindestmaß beschränkten Verweil-

dauer in der potentiellen Gefahrenzone einher. 

Katastrophenschutz 
Bestimmte Schadensereignisse können durch den 

Umfang ihrer Auswirkungen bzw. die Komplexität 

ihrer Bewältigung die alltäglichen Systeme der 

Gefahrenabwehr in einer Weise überlasten, dass 

die Schwelle zur Katastrophe überschritten wird. 

In diesen Fällen kann die Berliner Feuerwehr auch 

auf die Akteure des Katastrophenschutzes zurück-

greifen. Dazu gehören die anerkannten privaten 

Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund e.V. 

(ASB), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

e.V. (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johan-

niter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH) und Malteser Hilfsdienst 

e.V. (MDH) aber auch Kräfte und Einrichtungen 

des Bundes, z.B. die Bundesanstalt Technisches 

Hilfswerk (THW). Die Einheiten und Einrichtun-

gen des Katastrophenschutzes sind gegliederte 

Zusammenfassungen von Personen und Material, 

die unter einheitlicher Führung stehen und nach 

den Fachdiensten ABC-Dienst, Betreuungsdienst, 

Brandschutzdienst und Sanitätsdienst geglie-

dert sind. Ihre Aufgabe bestehen darin, Gefahren 

außerordentlicher Schadensereignisse abzuweh-

ren sowie Schäden zu beseitigen und dadurch 

die Katastrophenschutzbehörden zu unterstüt-

zen. Zudem werden in Berlin im Falle einer Ka-

tastrophe auch Anlaufstellen für die Bevölkerung 

eingerichtet – die sogenannte Katastrophen-

schutz-Leuchttürme (KAT-Leuchttürme). Dabei 

handelt es sich um Not-Anlaufstellen die erst in 

besonderen Ausnahmesituationen, wie bspw. einer 

Unterbrechung der Stromversorgung über einen 

längeren Zeitraum geöffnet werden. Die Anlauf-

stellen bieten Informationen und begrenzt auch 

Hilfeleistungen. Bei Bedarf können Notrufe aufge-

nommen und weitervermittelt werden. Zusätzlich 

zu den festen Katastrophenschutz-Leuchttürmen 

Rahmenkonzept
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können auch mobile “Informationspunkte” zum 

Beispiel in Schulen oder Nachbarschaftszen-

tren eingerichtet werden. Aktuell planen die 

Bezirke 37 behördlich betriebene Katastrophen-

schutz-Leuchttürme und 147 ehrenamtlich besetz-

te Katastrophenschutz- Informationspunkte in 

Berlin.9 

Organisationen der Psychosozialen  
Notfallversorgung 

Die Psychosoziale Notfallversorgung ist vor allem 

über ehrenamtliche Kräfte der Hilfsorganisationen 

(Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Malteser Hilfs-

dienst e.V., Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches 

Rotes Kreuz, Deutsche Lebensrettungsrettungs-

gesellschaft) und Kirchen (Erzbistum Berlin, Evan-

gelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz, Muslimische Notfallseelsorge, Islamic 

Relief) unter dem Dach der Notfallseelsorge/Kri-

senintervention Berlin organisiert. Die Notfallseel-

sorge/Krisenintervention Berlin wird ausschließlich 

über die Leitstelle der Berliner Feuerwehr, die Ber-

liner Polizei oder die Berliner Verkehrsbetriebe an-

gefordert. Bei größeren Schadenslagen über nimmt 

die Notfallseelsorge/Krisenintervention Berlin als 

Teil der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) 

in Berlin die Betreuung und Begleitung vor Ort. 

Nach Alarmierung erreichen PSNV-Kräfte unter 

der Führung eines Leiter PSNV den Schadens ort. 

Sobald das Netzwerk der PSNV hochgefahren und 

einsatzbereit ist, tauschen sich Feuerwehr, Polizei 

und PSNV aus, um eine Übergabe der Psychischen 

Ersten Hilfe und weiterführenden Unterstützung 

an die PSNV zu gewährleisten. Mit der Möglich-

9  https://www.berlin.de/katastrophenschutz/warnung-und-
information/anlaufstellen-fuer-die-bevoelkerung/

keit der Gründung einer Anlassbezogenen Koor-

dinierungsgruppe ist die notwendige Struktur 

für einen solchen Austausch bereits geschaffen 

worden. Für die Überführung in mittel und langfris-

tige Hilfsangebote ist die PSNV in den ersten  

7 Tagen nach dem Ereignis zuständig.

Zentrale Anlaufstelle für Betroffene von  
Terroranschlägen und Großschadenslagen 

In Berlin wurde 2018 bei der Senatsverwaltung 

für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskrimi-

nierung die Zentrale Anlaufstelle für Betroffene 

von Terroranschlägen und Großschadensereig-

nissen und deren Angehörige (ZA) eingerichtet. 

Entsprechend des PSNV-Gesetzes koordiniert die 

Zentrale Anlaufstelle die mittel- und langfristi-

gen Unterstützungsangebote des Landes Berlin 

für betroffene Personen von Terroranschlägen 

und Großschadensereignissen (§ 2, Abs. 3 PSNVG). 

Über die Zuständigkeit der Zentralen Anlaufstelle 

entscheiden die politischen Verantwortlichen 

nach Bedarf. Im Falle einer Zuständigkeit sammelt 

und stellt die Zentrale Anlaufstelle unmittelbar 

nach einem größeren Schadensereignis rele-

vante Informationen zu Betroffenen und unter-

stützenden Stellen für die Netzwerkpartner und 

Betroffene bereit. Bei Bedarf werden Betroffene 

und Angehörige in psychosoziale oder rechtli-

che Hilfen vermittelt. Abgestimmt werden die 

Unterstützungs angebote mit dem Bundesopfer-

beauftragten.

„					Deswegen	ist	das	immer	so’n		
bisschen	schwierig	zu	sagen,	(…)	
ab	wann	ist	denn	jetzt	die		
Zentrale	Anlaufstelle	im	Ein-
satz	oder	nicht?	Und	wir	können	
sagen,	wir	bewerten	das	in	der	
Situation	und	haben	aber	ein	
paar	Kriterien,	auf	die	wir	zurück-
greifen	können.		
	 (Interviewpartner:in,	Zentrale	Anlaufstelle)

Rahmenkonzept
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Akut Folgetage

Psychosoziale Erste Hilfe

Bis zu einem Jahr

(Stress, Gefahr, Angst, 
Verunsicherung)

Anlassbezogene 
Koordinierungsgruppe

bis zu 7 Tage

Resiliente(re)  
Stadtgesellschaft

Resistenz: Rückkehr in vorherigen Zustand 
Resilienz:  Funktionale Anpassung an Wandel/ 

Vermeidung von dysfunktionalem Coping

Resiliente Stadt-
gesellschaft

Psychische Akuthilfen  (1-2 Tage)

Ersthelfende

Polizei

Zentrale Anlaufstelle/Opferhilfe

Feuerwehr/Rettungsdienst

Notfallseesorge/Krisenintervention (PSNV-B)

•  Vorbereitende  
Übungen

•  Kurse in Psychosozialer 
Notfallkompetenz

Gelingende psychosoziale 
Unterstützungsarbeit für 
Betroffene in GSL

Ressourcenmobilisierung

• Einheitliche Alarmierung
• Dezentrale Einsatzkoordination
• Bereitstellungsräume
• Ersthelfer:innen-Karten

•  Lageangepasstes  
methodisches Handeln

• PSNV-Fachberatende in Stäben
•  Entwicklung eines über- 

/regionalen Netzwerks

• Dezentrale Kontaktstellen
• Supervision
•  Strukturierte 

Einsatznachbereitung

GSL, Terror, MANV 
Katastrophe 

Unterstützende Prozesse

Strategie/Maßnahmen

Kontext

Abbildung 3: Umgang mit Großschadenslagen aus der Perspektive der Psychosozialen Notfallversorgung.

Resilienz als fortlaufender Prozess

Mittel- und Langfristige Hilfe
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Unterstützende Prozesse

4.1  Vor der Lage

Bereits aus den oben aufgeführten theoretischen 

Annahmen zu community resilience ergibt sich, 

dass Resilienz als Prozess der Aktivierung von 

Ressourcen, zu einer positiven Entwicklung von 

Funktionsfähigkeit und Anpassung des Gesamtsys-

tems der Berliner Stadtgesellschaft nach einem 

Schadensereignis führt. Die Stärkung von Selbst-

wirksamkeit und positiven Ressourcen erfolgt nicht 

erst während des Einsatzes, sondern ist das Ziel 

einer primären Prävention im Vorfeld (Farchi et 

al., 2018).  Da es sich bei Großschadenslagen, um 
Ereignisse handelt, die für alle beteiligten Akteure 
von Routineeinsätzen abweichen, bedarf es re-
gelmäßiger gemeinsamer Übungen aller beteil-
igten Akteure (Polizei, Feuerwehr, ZA und PSNV). 
Aufgrund der Vielfalt möglicher Szenarien von 

Großschadenslagen und deren Kontexten des 

Personalmangels sollte zukünftig ein Augenmerk 

auch auf die Herstellung eines geteilten Verständ-
nisses der jeweiligen Handlungslogiken gelegt, 

allgemeine Kooperationsabläufe erprobt und der 

Austausch zwischen den Akteursgruppen ge-

fördert werden. Gemeinsame Übungen sollten im 

4  Unterstützende Prozesse

Für eine gelingende psychosoziale Unterstützungsarbeit im Zusammenspiel aller erwähnten Akteure ist 

es unumgänglich, die Prozesse der Zusammenarbeit und Ressourcenbereitstellung in der psychosozialen 

Notfallversorgung zu beschreiben. Im Folgenden soll dies entlang des zeitlichen Verlaufs des Einsatzge-

schehens (siehe Abb. 3) umgesetzt werden. 

„					Wir	üben	das	zu	wenig.	Also,	wir	
haben	es	zu	wenig	in	der	Praxis	
und	wir	üben	das	zu	wenig.	Das	
ist	einfach	nicht	im	Gedächtnis.	
Im	Gedächtnis	ist	sozusagen	der	
Alltag,	unser	Brot-	und	Butter-	
Geschäft,	und	vielleicht	so	eine	
Lage	wie	Tauentzien,	aber	eben	
nicht	größere	Lagen.		
	 (Interviewpartner:in,		
	 Notfallseelsorge/Krisenintervention)

» Hier gehts zum Clip

Für das 7. Breitscheidplatzsymposium 

unter Beteiligung von Prof. Dr. Stevan 

Hobfoll wurde folgender Clip produ ziert, 

der die Vision unterstützender Prozesse 

in einer GSL kreativ vermittelt.

Abbildung 4: Ausschnitt des Clips zur Vision unterstützender Prozesse in einer GSL
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Unterstützende Prozesse

vom PSNV-Gesetz geforderten Beirat geplant und 

ausgewertet werden und im jährlichen Rhythmus 

stattfinden.

Eine Grundausbildung in Psychosoziale Not-
fallkompetenz inklusive der Sensibilisierung für 
hetero gene Bedürfnisse betroffener Personen 

und regelmäßiger Trainings konkreter Metho-

den ist im Sinne der primären Prävention für alle 

Einsatzkräfte unabdingbar und wird in den Quali-

tätsstandards des BBK als eine in der Ausbildung 

zu vermittelnde Basiskompetenz der Kräfte des 

Rettungsdienstes, der Feuerwehren, der Polizei-

en, des Katastrophenschutzes, des THW und der 

Bundeswehr sowie der PSNV-Kräfte vorgeschrie-

ben (BBK, 2012, S. 23). Zur Förderung des Erhalts 

der eigenen Handlungsfähigkeit benötigen Ein-

satzkräfte Kenntnisse über akute und kurzfristige 

Interventionen, die sie selbst anwenden können 

(Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und In-

tensivmedizin e. V., 2023). Die Vermittlung präven-

tiver Maßnahmen, um sich selbst und andere im 

Einsatzalltag schützen zu können, liegt auch im In-

teresse der „Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ge-

genüber den eigenen haupt- und ehrenamtlichen 

Einsatzkräften” (BBK, 2012, S. 35). Vorrausschauend 

sollten jedoch auch solche Zielgruppen aktiv und 
flächenendeckend in Psychosozialer Notfallkom-
petenz geschult werden, die potentielle Erst- oder 
Spontanhelfende werden könnten.

Hierzu zählen vor allem Mitarbeitende des öffent-

lichen Dienstes wie beispielsweise Mitarbeitende 

aus der Verwaltung und Lehre aber auch Mitar-

beitende der BVG, S-Bahn, DB, da hier mit einer 

erhöhten Exposition zu rechnen ist, direkt oder 

indirekt mit Betroffenen von Großschadenslagen 

in Kontakt zu kommen. Grundsätzlich erscheint 

es im Sinne einer umfassenden Primärprävention 

posttraumatischer Belastungsstörungen und der 

Förderung von Resilienz wichtig, das Wissen um 

psychosoziale Unterstützungsarbeit weiten Teilen 

der Zivilbevölkerung zugänglich zu machen. Ähn-

lich den Schulungen in Erster Hilfe sollte auch die 

Psychosoziale Notfallkompetenz flächendeckend 

und mit kontinuierlichen Wiederholungsschleifen 

vermittelt werden.

„					Und	inzwischen	haben	sich	ja	
auch	die	taktischen	Betreuer	in-
soweit	super	gut	aufgestellt,	dass	
sie	Seminare	konzipiert	haben	für	
taktische	Betreuung,	wenn	die	
neuen	Dienstkräfte	qualifiziert	
werden	zu	taktischen	Betreuern,	
die	machen	auch	regelmäßig	
Trainings	und	Fortbildungen	in	
dem	Bereich,	dass	auch	immer	
die	Notfallseelsorge	da	mit	dazu	
geladen	wird.	Die	sind	sowohl	
Bestandteil	der	Ausbildung,	
auch	sind	die	in	den	Trainings	
Bestandteil,	und	da	wird	auch	
schon	in	den	Trainings	und	in	der	
Aus-	und	Fortbildung	besprochen	
und	geübt,	wer	hat	welche	Rolle	
dann	in	dem	Einsatz.	Also,	es	ist	
auch	in	der	Einsatzvorbereitung	
inzwischen	fester	Bestandteil.“		
		 (Interviewpartner:in,	Polizei	Berlin)	

	 Psychosoziale Notfallkompetenz – 
Kurse auch für potentielle Erst- und  

 Spontanhelfende
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Psychosoziale Notfallkompetenz (PSNK) "ermöglicht 

Handlungen im Rahmen sozialer Unterstützung unter 

direkt und in direkt Betroffenen, die explizit nicht 

strukturell einge bunden sind. Es handelt sich um eine 

Kompetenz, die Bürgerinnen und Bürger im Umgang 

mit betroffenen Personen unmittelbar nach einem 

Notfallereignis in al len Kontexten des täglichen 

Lebens stärkt. (Knauer & Beerlage, 2019, S.27).10

Kontinuierliche PSNV-E Peerarbeit ist ein wichti-

ges Element in Polizei und Feuerwehr, das sich als 

effizient in Vorbereitung einer Lage entwickelt 

hat und fest in den Strukturen verankert wurde. 

Für Polizei und Feuerwehr, die sich in ihrer all-

täglichen Arbeit nicht zwangsläufig mit psycho-

sozialer Unterstützungsarbeit in einem breiten 

Sinn beschäftigen sondern in der Regel an die 

zuständigen Organisationen weitervermitteln, 

ist ein belastungsfähiger Peer-Ansatz das Mittel 

der Wahl. Für die Organisationen der PSNV, die 

sich ausschließlich mit der psychosozialen Unter-

stützung (auch außerhalb von GSL) beschäftigen, 

ist die supervisorische Begleitung das metho-

dische Mittel der Wahl. Die Vertragsgestaltung der 

beauftragten Supervisor:innen ist so zu gestalten, 

dass diese einen Mehranfall an Bedarfen für die 

Großschadenslage bewältigen können. Deshalb 

sollten Supervisor:innen kontinuierlich im Alltags-

10  "In der PSNK zeigt sich die Tragfähigkeit und kollekti-
ve Wirksamkeit sozialer Gemeinschaften in der Notfall-
situation (...) wenn ein Mitglied der Gemeinschaft (dennoch) 
ein Unglück trifft (...). Sie erst macht aus der administrativen, 
kommunalen Resilienz der Behör den, Strukturen und formellen 
Verpflichtungen die psy chosozial verstandene Community 
Resilience aus. Zu gleich ist sie als Voraussetzung aller 
ressourcenkomple mentären Angebote der Psychosozialen 
Notfallversor gung (PSNV) zu verstehen." (Knauer und Beerlage, 
2019, S.26)

„					Also	es	ist	in	der	Nachsorge	super	
gut	akzeptiert	inzwischen	und	hat	
sich	echt	bewährt,	die	verschie-
denen	Professionen	miteinander	
ins	Rennen	zu	schicken.	
	 	(Interviewpartner:in,	Polizei	Berlin)

„					Es	gibt	halt	diese	beiden	Instru-
mente	sozusagen,	es	gibt	Super-
vision,	Intervision	regelmäßig,	
mehrere	Termine	übers	Jahr	
verteilt,	und	es	wird	auch	gut	in	
Anspruch	genommen.“		
	 (Interviewpartner:in,	Polizei	Berlin	)

!  Stolpersteine
 

 Fehlendes Verständnis über 
Hand lungslogiken und Einsatz-
abläufe anderer Organisa-
tionen, die in GSL beteiligt sind

 
 Psychosoziale Notfallkompetenz 
lediglich als als intuitive Fähigkeit  
betrachten

 
 Primärpräventiv orientierte 
Schulungen werden psychopatholo-
gisch und nicht an den fünf Prinzipien 
nach Hobfoll et al. und der zugrunde-
liegenden Theorie der Ressourcen-
erhaltung (COR-Theorie) ausgerichtet

 
 Es fehlt ein Supervisor:innen- 
Bereitschaftspool mit entsprechen-
den Bereitschaftsverträgen 

 
 Mangelnde personelle und zeit-
liche Ressourcen zur Aufrechterhal-
tung kontinuierlicher PSNV Peer Arbeit 

 
 Nicht-Nutzung von Netzwerken

 

geschäft wechseln, um auch mit Blick auf die GSL 

den Bereitschaftspool für eine GSL nach und nach 

aufzubauen. Ein über-/regionales Netzwerk aus 

Notfallseelsorge, Hilfsorganisationen und aktivier-

baren Räumlichkeit sollte präventiv aufgebaut 

und im Schadensfalls nach Verfügbarkeit aktiviert 

werden, die bei Bedarf personelle, materielle oder 

räumliche Ressourcen bereitstellen können.
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Die Alarmierung der PSNV erfolgt im Bedarfsfall 

über die Feuerwehr. Seitens der PSNV sollten im 

Falle von GSL nur PSNV-Kräfte angefragt und 

eingesetzt werden, die zuvor von der Leitung 

PSNV als für den Einsatz in GSL persönlich geeig-

net eingeschätzt wurden. Die gezielte und be-
darfsgerechte Alarmierung von PSNV-Kräften für 
den Einsatz sollte über eine koordinierende Stelle 

laufen. Es wurden Strukturen zum Aufbau einer 

dezentralen Einsatzkoordination (EIKO) geschaf-

fen, um in einer GSL auch für einen längeren 

Zeitraum eine dezentrale Koordination von Be-

darfen und Ressourcen am Einsatzort sicherstellen 

zu können. (Die Anforderungen an die EIKO in einer 

Großschadenslage werden in 4.4.2 ausformuliert.)

Verfügbare und angeforderte PSNV-Kräfte sollten 

sich nach ihrer Alarmierung und vor Einsatzbeginn 

in einem festgelegten PSNV- Bereitstellungsraum 
versammeln, von wo aus sie ihren Einsatz be-

ginnen. Derzeit existieren insgesamt vier Bereit-

stellungsräume der Notfallseelsorge. Durch die 

strukturierte Abfahrt vom Bereitstellungsraum 

zum Einsatzort wird ein Überangebot freiwilliger 

PSNV-Kräfte vermieden und die Einsatzkoordina-

tion kann überblicken, welche Kräfte vor Ort und 

welche bei Bedarf darüber hinaus verfügbar sind. 

Es bedarf einer Überarbeitung geeigneter Bereit-

stellungsräume für PSNV-Kräfte, ggf. unter Rück-

griff auf Netzwerkpartner und Hilfsorganisationen 

und der regelmäßigen Übung des Alarmierung-

sprozesses und der Aktivierung von Bereitstel-

lungsräumen.

4.2   Alarmierung und  
Bereitstellung PSNV

!  Stolpersteine
 

 Erschwerter Überblick über eingesetz-

te und einsatzfähige PSNV-Kräfte durch 

parallele Alarmie rungsstrukturen und 

unaufgefordertes „in den Dienst setzen”
 

 Fehlende Kriterien  

für den Aufbau der EIKO
 

 Etablierung von Parallelstruk-

turen in den vier Regionalgruppen der 

Notfallseelsorge/Krisenintervention 
 

 Unterschiedliche räumliche Voraus-

setzungen der Regionalgruppen

„   
Insofern	sind	wir	relativ	rasch	auf	die	
Idee	gekommen,	dass	es	einen		 	

	 	zentralen	Ort	geben	müsste,	der	
bei	Bedarf	zu	aktivieren	ist,	und	von	
uns	in	Betrieb	zu	nehmen	ist,	also	zu	
übernehmen	ist	und	von	dem	aus	
eine	Koordination	stattfinden	kann,	
(…).	Und	das	ist	dann	die	so	genannte	
Eiko-Stelle.	Die	ist	gedacht	an	einem	
zentralen	Ort	hier	in	Berlin,	und	kann	
aufwachsend	gedacht	sein.“

	 (Notfallseelsorge	/	Krisenintervention)
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4.3   Psychosoziale  
Notfallkompetenz

Unmittelbar nach einem Schadensereignis ist 

zunächst neben der physischen Ersten Hilfe auch 

psychische Erste Hilfe als Teil der psychosozialen 

Notfallkompetenz für Betroffene notwendig. Eine 

frühestmögliche psychosoziale Stabilisierung und 

die Stärkung der eigenen Ressourcen und Selbst-

wirksamkeit von Betroffenen ist mit Blick auf das 

Ziel der sekundären Prävention von psychischen 

Traumafolgestörungen von hoher Relevanz. Bereits 

die Art und Weise der Ansprache kann hier einen 

großen Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden  

Betroffener haben (Deutsche Gesellschaft für 

Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V., 2023). 

Im Falle einer Großschadenslage sind Ersthelfende 

sowohl direkt durch die eigenen Eindrücke des 

Schadensortes sowie indirekt durch die Schick-

sale der betroffenen Personen in der Situation 

involviert. Üblicherweise verlassen Ersthelfende den 

Schadensort nach Eintreffen der professionellen 

Einsatzkräfte und erfahren selbst keine Nachberei-

tung des Erlebten oder Hinweise zur Selbstfürsorge. 

Gemeinsam mit der Unfallkasse Berlin wurden 

daher sog. „Ersthelfer:innen-Karten“ entwickelt, 

die Hinweise zu Informationen zum eigenen Ver-

sicherungsschutz und Hilfeleisten bei möglichen 

körperlichen oder psychischen Folgebeschwerden 

enthalten. Nach Eintreffen werden die Karten 

von Mitarbeitenden der Polizei und Feuerwehr an 

die Ersthelfende ausgegeben, bevor diese den 

Schadensort verlassen. Dies setzt voraus, dass die 

Ersthelfer:innen-Karten bei allen Einsatzkräften 

bekannt und in ausreichender Stückzahl auf den 

Einsatzfahrzeugen verfügbar sind. 

Unterstützende Prozesse

!  Stolpersteine

 Fehlende Routine zur Ausgabe 

von Ersthelfer:innen-Karten bei Ein-

satzkräften von Polizei und Feuerwehr
 

 Mangelnde Sicherstellung psycho-

sozialer Unterstützung von Ersthelfen-

den (Fokus auf Versicherungsschutz)
 

 Das Potential freiwilliger Ersthelfen-

der für die Psychosoziale Erste Hilfe und  

Förderung kollektiver Wirksamkeit wird  

nicht genutzt

„					Dass	man	in	dieser	Anfangsphase	
eben	oft,	sag	ich	mal,	in	beide	
Richtungen	denken	muss,	also	
dass	es	somatisch	Verletzte	gibt,	
die	auch	eine	psychische	Trauma-
tisierung	schon	haben,	oder	wo	
die	psychische	Traumatisierung	
vielleicht	eine	somatische	Ver-
letzung	suggeriert,	annehmen	
lässt,	Luftnot,	wie	auch	immer,	ja?	
Aber	auf	der	anderen	Seite	eben	
auch	man	aufpassen	muss,	dass	
in	so	einer	Anfangsphase	jemand	
nicht	als	nur	psychisch	auffällig	
oder	Schock,	also	mit	diesem	sehr	
unspezifischen	und	oft	falsch	ver-
wendeten	Begriff	Schock	klassi-
fiziert	wird,	und	dann	nicht	doch	
auch	nochmal	eine	somatische	
Erkrankung	dahinter	ist.“		
	 (Interviewpartner:in,		
	 Feuerwehr	/Rettungsdienst	Berlin)
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„					Wir	haben	irgendwie	festgelegt	
wieviel	Stück	auf	welche	Autos	
sollen.	Dass	man	halt	so	einen	
gesicherten	Vorrat	vor	Ort	hat.	
Da	fehlt	auch	noch	ein	bisschen	
die	Durchdringung	natürlich,	bloß	
weil	man	die	Karten	einmal	per	
Beladeliste	verteilt	und	einmal	
eine	Handlungsanweisung	raus-
gibt,	wer	die	zu	kriegen	hat	und	
warum,	das	reicht	natürlich	nicht,	
um	inklusive	Hilfsorganisationen	
5.000	Einsatzkräfte	zu	erreichen.	
	 (Interviewpartner:in,		
	 Feuerwehr	/Rettungsdienst	Berlin)

Unterstützende Prozesse

Ersthelfende, die sich auch nach Eintreffen profes-

sioneller Einsatzkräfte engagieren wollen, können 

eine wichtige Ressource zur Förderung kollektiver 

Wirksamkeit darstellen. Ihr Potential liegt nicht nur 

in der Unterstützung bis zum Eintreffen angeforder-

ter PSNV-Kräfte, sondern auch in der Einbindung 

im Übergang zur Psychosozialen Akuthilfen.  Als 
ungebundene Helfende können freiwillige Spon-
tanhelfende eine Brücke in die kollektive Selbst-
organisation und Verarbeitung (bspw. im Rahmen 
dezentraler Kontaktstellen) bauen, was aktuell eine 

noch ungelöste methodische Aufgabe der PSNV ist.
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4.4  Psychosoziale Akuthilfen  

Die psychosozialen Akuthilfen werden von ge-

schulten Kräften innerhalb der ersten Stunden 

nach einem Schadensereignis angeboten. Hierbei 

ist zwischen Einsatzprozessen und Führungspro-

zessen zu unterscheiden. Im Bereich der Ein-

satzprozesse finden, einer sekundärpräventiven 

Logik von Krisenintervention im Notfall folgend, 

Bedürfniserhebungen („Was möchte der Betrof-

fene“) und Bedarfserhebungen („Welches Ange-

bot sollte dem Betroffenen gemacht werden?“) 

statt. In der normalen PSNV-Regelversorgung 

werden methodisch-strukturierte und alltagsna-

he Maßnahmen zur psychischen Stabilisierung 

der Betroffenen der o. g. Zielgruppe umgesetzt. 

In einer Großschadenslage funktioniert dieses 

individuumzentrierte Vorgehen nicht, sondern 

kann (bei langanhaltender Mangelversorgung) die 

Frustrationserfahrungen der Betroffenen und die 

Gefahr von Fehlvermittlungen ins Gesundheitssys-

tem steigern und damit zu einem schnelleren 

Überlaufen insbesondere des psychotherapeu-

tischen und psychosozialen Hilfesystems führen. 

(siehe auch 4.5). 

4.4.1 Einsatzprozesse 
Die praktische Ausgestaltung der fünf Prinzipien 
nach Hobfoll et al. sollte nach zeitlichem Abstand 

vom Notfallereignis, Ereignisart und Zielgruppe 

differenziert werden (BBK, 2012, S. 47). Die aktu-

elle Forschung hat nun gezeigt, dass gerade in 

Großschadenslagen diese Differenzierung der 

Prinzipien überaus notwendig ist, aber bislang 

kaum vorgenommen wurde. Daher sollten 

mit wissenschaftlicher Begleitung spezifische 

Schulungselemente, die PSNV-Kräfte handlungs-

praktisch auf den Einsatz in GSL vorbereiten und 

methodische Elemente entwickelt werden, die 

dieses Handlungswissen bei den Einsatzkräften 

auch im Bewusstsein hält. Ziel ist die Entwicklung 
eines angepassten und Einsatzerfahrungen inte-
grierendes methodischen Handlungsrepertoires 
in dynamischen GSL. In den Fokus zu stellen ist die 

Entwicklung und Vermittlung von konkreten Hand-

lungspraktiken, die sich an den fünf essentiellen 

Prinzipien der kurz- und mittelfristigen psycho-

sozialen Intervention nach Hobfoll und Kollegen 

orientieren. Zu berücksichtigen gilt hier besonders 

ein der Lage angemessener Betreuungsschlüs-

sel und Praktiken zur Förderung der kollektiven 

und individuellen Selbstwirksamkeit. Ein Fokus 

sollte ebenso auf die Weitergabe von Wissen er-

fahrener PSNV-Kräfte und Leiter:innen sowohl an 

Nachwuchskräfte aber auch organisationsüber-

greifend gelegt werden, um Erfahrungen und 

Wissen nachhaltig in der PSNV zu erhalten und 

auch Akteure der Gefahrenabwehr für die Thema-

tik zu sensibilisieren. Die Einschätzung der persön-

lichen und fachlichen Eignung von PSNV Kräften 

für den Einsatz in Großschadenslagen sowie die 

Einschätzung der eigenen psychischen Belastung 

von PSNV Kräften im Einsatz, sollte zukünftig den 

PSNV Kräften mit Leitungsfunktion obliegen. 

Es bedarf darüber hinaus der Entwicklung eines 
gemeinsamen organisationsübergreifenden Ver-
ständnisses über das Erleben von Betroffenen und 

Angehörigen in GSL, das auch in der Einsatzge-

staltung den Einsatzroutinen und Zuständigkeiten 

berücksichtigt wird. Auch organisationsübergrei-

fend ist eine Orientierung an den fünf Prinzipien 

Unterstützende Prozesse
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nach Hobfoll und Kollegen anzustreben. So sollten 

beispielsweise die Einrichtung von Betroffenen-

sammelstellen in Sichtweite des Schadensortes 

kritisch reflektiert werden. Betroffene sollten je 

nach physischer und psychischer Verfassung 

nicht von vorneherein pathologisiert sondern mit 

einem Fokus auf die Förderung der individuellen 

und kollektiven Selbstwirksamkeit angesprochen 

werden. Diese Aspekte gilt es auch nach dem 

Einsatz am Schadensort zu berücksichtigen und 

sollten auch auf politischer Ebene in die Krisen-

kommunikation nach GSL und Terroranschlägen 

einfließen, um auch die Gesamtgesellschaft 

gezielt im Sinne der Förderung von community 

resilience anzusprechen. Darüber hinaus sind die 

Prinzipien auch im Nachgeschehen weiterhin zu 

berücksichtigen. Hierzu gehört Betroffene und 

Angehörige nach eigenem Wunsch bei Gedenk-

veranstaltungen einzuladen, ihnen aber auch die 

Freiheit zu geben mit der eigenen Erfahrung nach 

eigenem Ermessen umzugehen und das Erlebte 

auch abschließen zu dürfen. 

„					Allerdings	haben	wir	aus	dem	
Einsatzabschnitt	Betreuung	
den	Unterabschnitt	taktische	
Betreuung	direkt	vor	Ort,	in	der	
Betroffenensammelstelle,	in	der	
Zeugensammelstelle.	Und	DA	
findet	ja	dann	ganz	konkret	die	
praktische	Zusammenarbeit	
zwischen	Polizei	und	PSNVB	statt.“	
	 (Interviewpartner:in,		
	 Notfallseelsorge/Krisenintervention)

„			Also	(…)	jetzt	im	Nachgang	kriegen	
wir	mit,	die	wollen	jetzt	keine	Opfer	
mehr	sein,	ja.	Die	sagen,	die	sind	
jetzt	keine	Opfer	mehr,	sondern	
die	haben	das	für	sich	abgeschlos-
sen.	Die	haben	eine	gute	Bewälti-
gungsstrategie	gefunden	(…)	Und	
das	ist	schon	ein	einschneidendes	
Erlebnis	für	sie.	Und	die	waren	halt	
auch	auf	Deutsch	saustark.	In	sich	
als	Verbund,	ja.“		
	 (Interviewpartner:in,	Polizei	Hessen)

!  Stolpersteine
 

 Ressourcenorientierung 

geht unter dem Eindruck eige-

ner Krisenerfahrung verloren
 

 Gleichsetzung einer individuellen 

Krisenverarbeitung mit einem beginnen-

den Krankheitsprozess (Psychopatholo-

gisierung psychosozialer Problemlagen) 
 

 Förderung kollektiver Wirksamkeit  

wird in der Krisenkommunikation  

nicht berücksichtigt
 

 Anpassungsressourcen werden  

nicht zur Verfügung bzw. in deren  

Bildung in Aussicht gestellt 

(dezentrale Kontaktstellen) 

Unterstützende Prozesse
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4.4.2 Führungs- und 
 Koordinationsprozesse 
Großschadenslagen sind komplex und dynamisch. 

Gerade deshalb ist es von großer Bedeutung, dass 

die PSNV sowohl über klare eigene Führungs- und 
Organisationsstrukturen verfügt, als auch in die 

Führungs- und Organisationsstrukturen der Ge-

fahrenabwehr eingebunden ist und auf diese 

Strukturen abgestimmt wird. Ein stärkerer Einbe-

zug der Einsatzkoordinationsstelle EIKO und eine 

Auslagerung der taktischen Einsatzkoordination 

an die EIKO ermöglicht den PSNV Einsatzleitenden 

sich auf die Lage vor Ort konzentrieren zu können. 

Zur organisationsübergreifenden Vernetzung und 

Erleichterung von Abläufen und Kommunikation 

müssen PSNV-Fachberatende Großschadenslagen 

in die Stäbe von Polizei und Feuerwehr integriert 

werden. Durch die Integration von PSNV-Fachbera-
tenden in den Stäben wird es der PSNV erleichtert, 

mit der Lage zu gehen und Psychosoziale Notfall-

versorgung im Einsatzgeschehen mitzudenken. 

Mit dem Eintreffen der PSNV Kräfte sollen die erst-

eingetroffenen Einsatzkräfte aus der Betreuung 

Betroffener wieder in ihre Einsatzbereiche entlas-

sen werden, um die vor Ort vorhandenen Ressour-

cen bestmöglich zu nutzen. Die Entwicklung einer 

lageangepasste Krisenlogik und deren Vermittlung 

in regelmäßigen Notfallübungen sollte in den Auf-

gabenbereich des Landesbeauftragten PSNV fallen. 

Mit dem PSNVG wurde bereits die Möglichkeit 

geschaffen frühzeitig eine Koordinierungsgruppe 
Psychosoziale Notfallversorgung einzuleiten. 

Dies erleichtert die Bildung eines gemeinsamen 

Einsatzverständnisses und auch die bedarfs-

gerechte Überführung in die mittel- und langfris-

tige Hilfen. Die Unterscheidung des BBK zwischen 

psychosozialen Hilfen verschiedenster Couleur  

und (ergänzenden) psychotherapeutischen 

Maßnahmen (BBK 2012, S. 21) muss entsprechend 

der Prinzipien nach Hobfoll et al. und der Idee 

der community resilience im Sinne der Zusam-

menführung in dezentralen Kontaktstellen gelegt 

werden. Hierzu müssen die Grundlagen in den 

ersten sieben Tagen gelegt werden. 

„			Und	wenn	die	Eiko-Stelle	aufge-
macht	hat	und	sich	betriebsbereit	
gemeldet	hat,	dann	wird	die	Ein-
satzkoordination	hierher	trans-
feriert,	und	auch	das	normale	
laufende	Geschäft	wird	hierher	
transferiert.		
	 (Interviewpartner:in,		
	 Notfallseelsorge/Krisenintervention)

„			Die	anlassbezogene	Koordi-
nierungsgruppe	muss	gegründet	
werden,	wenn	Polizei,	Feuerwehr	
und	PSNV	sich	an	der	Einsatzstelle	
einig	sind,	dass	das	jetzt	gegrün-
det	wird.		
	 (Interviewpartner:in,		
	 Notfallseelsorge/Krisenintervention)

!  Stolpersteine

 Unstruktiriertes „sich selbst in 

den Dienst setzen” von PSNV-Kräften

  

 Unzureichende Kommunikation  

mit der EIKO
 

 Einsatzleitung- und Koordi-
nation erfolgt am Schadensort

 

 Nichteinbindung von PSNV-

Fach beratenden in den Stäben 

von Polizei und Feuerwehr

Unterstützende Prozesse
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Gerade in Großschadenslagen entstehen Bedürf-

nisse und Bedarfe psychosozialer Unterstützung 

nicht nur direkt in der Akutphase an der Schadens-

stelle – im Gegenteil, Betroffene haben oft den 

Wunsch den Schadensort zu verlassen und be-

merken eine mögliche psychosoziale Bedürfnislage 

häufig erst einige Zeit später. Zudem entstehen 

auch im Nachgang Krisensituationen für Men-

schen, etwa wenn Angehörige in Krankenhäusern 

nach ihren Familienmitgliedern suchen, Todesnach-

richten überbracht werden müssen oder Asser-

vate zurückgeben werden. Auch fehlerhafte oder 

als nicht-passend empfundene Handlungen von 

Institutionen, Behörden, Medien und Hilfsorgani-

sationen können potentiell stressauslösend sein: 

Wenn falsche Informationen über den Verbleib 

von Familienmitgliedern verbreitet werden, Hilfe-

ersuchen unbeantwortet bleiben, behördliche  

Abläufe nicht erklärt werden, unpassende 

Ansprech partner vermittelt werden usw.. Ressour-

cenverluste können sich somit zeitlich gestreckt, 

auch über die Akutphase hinaus, statt finden. 

Je nach Schadensereignis, z.B. bei terroristischen 

Anschlägen, ist es zudem möglich, dass die po-

tentiell traumatische Wirkung des Ereignisses, sich 

längst nicht nur auf den Kreis der in der Situation 

unmittelbar Anwesenden und Geschädigten 

erstreckt, sondern weitere Kreise zieht, die auch 

Ersthelfer und professionelle Helfer erreicht, 

sowie nicht-Anwesende Dritte, die davon aus den 

Medien erfahren oder gar auch eine Stadt oder 

Gesellschaft als Ganze erfassen kann. Es kann 

also auch zu einer räumlichen Ausdehnung eines 

wahrgenommenen Ressourcenverlustes kommen.

Aus diesen Gründen erscheint die Einrichtung 
verschiedener dezentraler Kontaktstellen geb-

oten. Diese sollen Betroffenen und der Stadtbe-

völkerung die Möglichkeit bieten, Informationen zu 

„			Wir	haben	die	Verantwortung	
übernommen	an	der	Einsatzstelle,	
und	wir	haben	die	erstmal,	bis	
wir	wissen,	wo	die	Menschen	gut	
untergebracht	sind.	Wenn	ich	jetzt	
den	somatischen	Einsatz	nehme,	
ist	das	ja	relativ	leicht,	ich	fahre	
hin,	lade	den	in	den	RTW,	fahre	
in	die	Notaufnahme,	mache	eine	
Übergabe,	und	dann	ist	der	Einsatz	
beendet.	Also	kann	ich	sagen,	mit	
dem	Notruf	beginnt	die	Verant-
wortung,	mit	der	Übergabe	endet	
sie,	und	in	der	psychosozialen	
Notfallversorgung	haben	wir	den	
Notruf.	Aber	wir	hatten	bisher	
nicht	die	Übergabe	im	Sinne	von,	
was	passiert	denn	jetzt,	weil,	wir	
wollen	die	stationäre	Aufnahme	
vermeiden,	weil	die	auch	keinen	
Sinn	macht,	wir	können	aber	auch	
nicht	die	Menschen	vor	Ort	in	ir-
gendwelchen	Zelten	oder	anderen	
Räumen	lassen.	Natürlich	sollen	
und	müssen	die	in	die	häusliche	
Umgebung,	aber	es	fehlt	dann	
eben	dieses	Element.“		
	 (Interviewpartner:in,		
	 Feuerwehr/	Rettungsdienst	Berlin)

4.5   Weitervermittlung in mittel- 
und langfristige psychosoziale 
Hilfen und/oder therapeu-
tische Maßnahmen

Unterstützende Prozesse
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bekommen, sich selbst zu organisieren und fernab 

von der Einsatzstelle mit anderen in Austausch 

zu kommen. Durch die Einrichtung dezentraler 

PSNV-Kontaktstellen soll das PSNV-Angebot nach 

einer Großschadenslage erweitert und auch der 

Gesamtbevölkerung zugänglich gemacht werden. 

Das aktive Einbringen kann langfristig die com-

munity resilience fördern, da sowohl direkt Betrof-

fenen aber auch subjektiv betroffenen Personen 

ein Angebot des Austausches gemacht wird. Auf 

diese Weise können dezentrale Kontaktstellen zum 

einen die individuelle Selbstwirksamkeit stärken, 

weil sie einen Rahmen bieten, in dem Betroffene 

selbst aktiv werden können, wenn sie Austaus-

ch oder Hilfe wünschen aber auch die kollektive 

Wirksamkeit durch die Aktivierung sozialer Netzw-

erke stärken. Ziel der dezentralen Kontaktstellen 

soll es nicht nur sein über psychosoziale Angebote 

und Hilfeleistungen zu informieren, sondern auch 

gemeinsam in Kontakt zu kommen, sich auszutau-

schen oder auch zu trauern. Im Katastrophenfall 

wäre es sinnvoll, diesen dezentralen Kontaktstellen 

an den KAT-Leuchttürmen anzusiedeln. 

Es ist sinnvoll, die dezentralen Kontaktstellen für 

mindestens 4 bis 6 Wochen zu Orten der Begeg-

nung zu machen und sie gleichzeitig punktuell 
mit Angeboten der sozialpsychiatrischen und 
psychosozialen Regelversorgung zu koppeln, um 

auch heilkundliche, insbesondere diagnostische, 

Maßnahmen integrieren zu können. Die zentrale 

Fokussierung auf die Förderung und Unterstüt-

zung kollektiver Selbstwirksamkeit als adäquate 

Antwort auf die komplexe Mangelsituation in 

einer Großschadenslage ist bisher sowohl in der 

Gestaltung der mittel- und langfristigen Hilfen, 

als auch in der Akuthilfe eine Leerstelle in der 

anwendungsorientierten Praxisforschung.  

Die örtliche Kopplung mit den Kat-Leuchttürmen11 

ist sicherlich sinnvoll.

Zusätzlich zu den dezentralen Kontaktpunkten, die 

einen Anlaufpunkt für die ersten Tage nach einer 

Großschadenslage bieten, soll die Zentrale Anlauf-

11  https://www.komre.de/index.php/portfolio-2/#_tab-
04d352c58b7491d2a06

„			Da	werden	viele	andere	Sachen	
besprochen,	thematisiert,	die	muss	
ich	gar	nicht	wissen,	das	ist	viel	zu	
viel	Information.	Ich	kann	mich	in	
meinem	eigenen	Führungsstab	mit	
meinem	Einsatzabschnitt	Betreu-
ung	auf	meine	Sachen	konzentri-
eren,	und	ich	habe	auch	genug	
Player	dann,	die	im	Laufe	der	Ein-
satzlage	dazukommen.		
	 (Interviewpartner:in,	Polizei	Berlin)

„			Natürlich	stellen	wir	uns	die	Frage	
auch.	Was	passiert,	wenn	wir	hier	
9/11	haben	oder	Ähnliches?	Das	
sind	Ausmaße,	auf	die	kann	man	
nicht	vorbereitet	sein,	also	jetzt	
mal	im	Ernst.	Wir	können,	auch	
wenn	sowas	mal	passieren	kann,	
man	kann	nicht	eine-	also	kon-
stant	eine	Hilfestruktur	vorhalten,	
die	die	ganze	Stadt	betrifft.	Und	
da	muss	ich	auch	sagen,	das	ist	ne	
Katastrophe.“		
	 (Interviewpartner:in,	Zentrale	Anlaufstelle)	

Unterstützende Prozesse
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stelle im Falle ihrer Zuständigkeit zur Weitergabe 

von Informationen, Beratung zu Versicherungen 

und Opferentschädigungsansprüche und Weiter-
vermittlung in mittel- und langfristige Hilfen tätig 

sein. Bei der Vermittlung in mittel- und langfris-

tige Hilfen gilt es das Erleben von Betroffenen 

und Angehörigen nicht zu verharmlosen, jedoch 

ebenso zu vermeiden automatisch einen Behand-

lungsbedarf zu unterstellen. Über die gezielte 
Aktivierung von spezialisierten Netzwerkpartnern 
soll sichergestellt werden, dass Betroffene mit Be-

handlungsbedarf zeitnah psychotherapeutische 

Unterstützung erhalten. Damit soll gleichsam ver-

mieden werden, dass es zu einer automatischen 

Weitervermittlung , aller Betroffenen , zu einer 

Pathologisierung des Einzelnen und einer Überlas-

tung des psychotherapeutischen System kommt.

Eine Weitervermittlung sollte dabei nicht direkt, 

sondern nach Bedarf an zwischengeschaltete 

Stellen wie den Berliner Krisendienst erfolgen. 

Dieser verfügt über ein bestehendes Netzwerk 

und erfahrene Mitarbeitende, die an dieser Stelle 

niederschwellig in entsprechende Trauma-Ambu-

lanzen, Psychotherapeutische oder beraterische 

Angebote vermitteln können. Die Kapazitäten des 

Berliner Krisendienstes werden aber bei weitem 

in einer Großschadenslage nicht ausreichen, um 

Gesprächsangebote zu machen bzw. zielgerichtet 

zu vermitteln.

!  Stolpersteine

 Fehlende Umsetzung dezentraler 

Kontaktstellen jenseits des Schadensorts 

für Betroffene und die Stadtgesellschaft 
 

 Automatische Unterstellung eines 

Behandlungsbedarfs aller Betroffener 

Unterstützende Prozesse
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4.6  Nachbereitung

Zur Förderung der eigenen psychischen Gesund-

heit und Resilienz ist ein verpflichtendes Super-
visionsangebot für PSNV-Kräfte vorzuhalten. Zu 

etablieren ist ein einheitliches System der Super-

vision, dass sich an den Maßstäben psychothera-

peutischer Praxis und nicht der Gefahrenabwehr 

orientiert. Dazu gehört ein festgelegter Rhythmus, 

in dem an Supervisionsangeboten teilgenommen 

wird sowie wechselnden externen Supervisoren. 

Zudem soll eine strukturierte Einsatznachberei-
tung etabliert werden. In diesem Rahmen sollen 

Einsätze und Abläufe reflektiert werden und im 

Sinne einer lernenden Organisation zu einer of-

fenen Fehlerkultur und Weiterentwicklung und 

Weitergabe von Wissen beitragen. Ebenso ist es 

empfehlenswert nach größeren Einsätzen oder 

in einem regelmäßigen Turnus  auch mit den 

Netzwerkpartnern zusammenzukommen und ver-

gangene Einsätze und die gemeinsame Zusam-

menarbeit unter Hinzuziehung eine:r Supervisor:in 

zu besprechen. Eine Fokussierung der PSNV auf 

persönliche Einsatzerfahrung hindert die PSNV an 

einem nachhaltigen Wachstum. Einsatzerfahrun-

gen und Wissen müssen zurück in die PSNV fließen 

und transferierbar an PSNV- Nachwuchskräfte 

weitergegeben werden, um die eigene Hand-

lungsfähigkeit zu stärken. Besonders angesichts 

der Polykrise ist auch zukünftig mit verschiedens-

ten Krisenherden zu rechnen, auf die nur eine breit 

aufgestellte PSNV reagieren kann.

!  Stolpersteine

 Unterschiedliche Super-

visionsstrrukturen in den ver-

schiedenen Regionalbereichen
 

 Gleichsetzung von Supervision  

und Intervision
 

 Nicht gelebte Fehlerkultur
 

 Mangelnde Weitergabe von Erfahrun-

gen und Wissen an Nachwuchskräfte
 

Unterstützende Prozesse
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In den vergangenen Jahren haben alle beteiligten 

Akteure in Berlin große Fortschritte in der Koordi-

nation, Durchführung und Zusammenarbeit im 

Rahmen der Psychosozialen Notfallversorgung in 

Großschadenslagen aber auch darüber hinaus 

erzielt. Trotz dieser bedeutenden Erfolge, insbe-

sondere auch der Einführung eines wegweisenden 

Berliner PSNV-Gesetzes, gibt es weiterhin erhebli-

chen Handlungsbedarf, um die Bewältigung von 

Großschadenslagen noch effektiver zu gestalten 

und community resilience langfristig zu stärken. 

Das vorliegende Berliner Gesamtkonzept erhebt 

nicht den Anspruch die Psychosoziale Notfallver-

sorgung in Großschadenslagen ein für alle Mal 

fest zuschreiben und damit den Entwicklungspro-

zess abzuschließen. Vielmehr versteht sich das 

Konzept als ein Dokument, in dem der aktuelle 

wissenschaftliche Forschungstand, die institutio-

nellen und praktischen Entwicklungen in Berlin 

und die Einsatzerfahrungen der letzten Jahre in-

tegriert wurden, um eine Arbeitsgrundlage für die 

Weiterentwicklung der Psychosozialen Notfallver-

sorgung in Großschadenslagen zu bieten. Insofern 

kann das Konzept als Richt schnur für die Arbeit 

des Landesbeauftragten für die Psychosoziale 

Notfallversorgung im Land Berlin und des gesetz-

lich vorgesehenen Beirats dienen.

In der zusammenfassenden Betrachtung des 

Konzeptes gilt es abschließend herauszustellen, 

dass sich mit der Umsetzung der einzelnen Hand-

lungsempfehlungen sozialer und wirtschaftlicher 

Nutzen für die Berliner Stadtgesellschaft erzielen 

lässt, der aus einer gestärkten Resilienz erwächst. Mit 

der nachfolgenden Abbildung (Abb. 5) kann die ser 

soziale und wirtschaftliche Nutzen illustriert werden:  

Zeit

Sozialer und wirt-
schaftlicher Nutzen 
durch verbesserte 
Resilienz

Soziale und wirtschaft-
liche Verluste für alle 
Communities nach einer 
akuten Störung

Zusätzliche Verluste 
für weniger resiliente 
Communities

“Business as Usual” 
Funktion der Community 

(einschließlich Auswirkungen 
chronischer Zustände)

Funktionsfähigkeit  
Community/Region

Das neue “Normal”

A

B

C

Hoch

Niedrig
Reaktion Erholung

Akute
Störung

Abbildung 5: Resilienz-Verlust-Erholungskurve. Quelle: in Anlehnung an White et al. 2015, S. 203

5  Zusammenfassung

Zusammenfassung
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Zusammenfassung

Abbildung 5 zeigt den Verlust von Gemein-

schaftsfunktionen oder -kapazitäten infolge 

einer „akuten Störung“ (Terroranschlag, Natur-

katstrophe usw.). Die Gemeinschaftsfunktion (ein 

Aggregat der von der Gemeinschaft erbrachten 

Leistungen) nimmt unter den Auswirkungen der 

Störung rapide ab. Resiliente Gemeinschaften er-

langen ihre normale Funktion allerdings schneller 

wieder und vermeiden die tief greifenden, kas-

kadenartigen Folgen, die in anderen Gemein-

schaften zu beobachten sind; sie können auch 

wichtige Funktionen schneller wiederherstellen 

und einen Weg zu einer neuen „Normalität“ auf-

zeigen (White et al. 2015, S. 203). Die schattierte, 

violett gekennzeichnete Fläche links von der Linie 

der akuten Störung (Großschadenslage) stellt den 

funktionalen Gewinn dar, der durch die Verbesse-

rung der Resilienz in einigen oder allen Schwach-

stellen der Community erzielt werden kann, 

unab hängig davon, ob die Community eine akute 

Störung erlebt. Wenn es also gelingt, die emp-

fohlenen Handlungsempfehlungen umzusetzen, 

ist einerseits davon auszugehen, dass die sozialen 

und wirtschaftlichen Verluste nach einer akuten 

Störung wie einem Großschadensfall geringer 

ausfallen und andererseits auch im Normalfall 

die Leistungsfähigkeit des Gemeinwesens durch 

zusätzliche Gemeinschaftsleistungen gestärkt 

wird. Die vor dem Störungsfall einzusetzenden 

Ressourcen (z.B. Ressourcen für gemeinsame 

Übungen, Schulungen in Psychischer Erster Hilfe, 

Netzwerkarbeit) ermöglichen es, dass größere 

Ressourcenverluste im Schadensfall vermieden 

werden können und gleichzeitig ein höheres 

Niveau an Gemeinschaftsleistungen im Alltag er-

zielt wird. Die kontinuierliche Arbeit an der com-

munity resilience ist somit ein lohnenswertes Ziel 

unabhängig davon, ob eine Großschadenslage 

auftritt oder nicht.

Die wichtigsten Aspekte des vorliegenden 

Konzeptes sollen an dieser Stelle noch einmal im 

Überblick zusammengefasst werden: 

  Regelmäßige (jährliche) gemeinsame Übungen aller beteiligten Akteure (Polizei, Feuerwehr,  

ZA und PSNV), um Handlungsabläufe zu erproben und fortlaufend weiterzuentwickeln

  Verbindliche Integration von Schulungen zur Psychischen Ersten Hilfe und zur  

Sensibilisierung für die Bedürfnisse der Betroffenen in die Grundausbildung aller Einsatzkräfte

  Schulungen zur Psychosozialen Notfallkompetenz für potenzielle Erst- oder Spontanhelfender (z.B. 

ausgewählte Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes und der Verkehrsbetriebe), um präventive 

Maßnahmen zu vermitteln und im Bedarfsfall selbstwirksamkeitsfördern handeln zu können

 Kontinuierliche PSNV-Peerarbeit in Feuerwehr und Polizei 
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  gezielte und bedarfsgerechte Alarmierung von PSNV-Kräften über eine  

dezentrale einsatzkoordinierende Stelle (EiKo)

 einheitliches Alarmierungssystem und feste Bereitstellungsräume für alle PSNV-Kräfte

  verlässliche Ausstattung aller Einsatzkräfte mit Ersthelfer:innen-Karten und durchgehende  

Kenntnis der Ausgabeanlässe

  Einbindung freiwilliger Spontanhelfender in den Hilfeprozess als Ressource zur Förderung  

kollektiver Wirksamkeit 

  Klare Orientierung und bedarfsgerechte Differenzierung psychosozialer Akuthilfen an den fünf 

Prinzipien nach Hobfoll et al

  Entwicklung eines angepassten und Einsatzerfahrungen integrierendes methodischen Handlungs-

repertoires für dynamische GSL

  Schaffung und Aufrechterhaltung eines gemeinsamen, organisationsübergreifenden Verständnisses 
psychosozialer Akuthilfe und kooperative Einsatzgestaltung 

  klare PSNV Führungs- und Organisationsstrukturen in Großschadenslagen 

  Integration von PSNV-Fachberatenden in den Stäben von Polizei und Feuerwehr

  Regelhafte Einberufung einer anlassbezogenen Koordinierungsgruppe 

  Einrichtung dezentraler Kontaktstellen nach dem Akutereignis, die Zugang zu Informationen und 

Austauschmöglichkeiten für Betroffene und die Stadtgesellschaft bieten, sowie punktuell mit Ange-

boten der sozialpsychiatrischen / psychosozialen Regelversorgung gekoppelt sind

  Bedürfnisorientierte Vermittlung von Betroffenen in mittel und langfristige Hilfen über die gezielte 

Aktivierung spezialisierter Netzwerkpartner 

  strukturierte Einsatznachbereitung und regelmäßige Reflexion der Einsätze im Sinne einer lernen-

den Organisation im Netzwerk aller Akteure 

  verpflichtendes Supervisionsangebot für PSNV-Kräfte 
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